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GEMEINDE GROßENKNETEN – BEBAUUNGSPLAN NR. 122 „AHLHORN – WESTERHOLTKAMP“, GEMEINDE GROßENKNETEN 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) i.V.m. § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 21.08.2023 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 „Ahlhorn – Westerholtkamp“, Gemeinde Großenkneten, hat in der Zeit vom 23.06.2023 bis ein-

schließlich 24.07.2023 im Rathaus der Gemeinde Großenkneten öffentlich ausgelegen. Es bestand die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

Stellungnahmen seitens der Öffentlichkeit wurden vorgetragen.  Die Namen wurden anonymisiert, der Gemeinde Großenkneten sind jedoch die 

Namen bekannt. 

Im Folgenden wird der Inhalt der Stellungnahmen entsprechenden Abwägungs- und Beschlussvorschlägen gegenübergestellt: 

Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

1. Anonymisiert, 23.07.2023  

1.1  

Grundsätzlich stellt auch für uns dieser Entwurf einen zufriedenstellenden 
Stand dar. Lediglich die Planung entlang der gesamten Südgrenze des be-
treffenden Gebiets gibt mir und anderen Anliegern Anlass zur Beanstan-
dung.  

Bereits die ursprüngliche Planung einer Straße von West nach Ost, unmittel-
bar angrenzend an die vorhandenen Wohngrundstücke südlich davon, stellte 
für uns als betroffene Anlieger einen Affront dar, der von weniger diploma-
tisch denkenden Mitbürgern "eine Unverschämtheit" genannt wurde. Dass 
diese Planung keinen Bestand hatte, ist allerdings nicht auf die Einsicht der 
Planenden und Verantwortlichen zurück zu führen, sondern basiert auf Ein-
wände des Landes Niedersachsen.  

In der aktuellen Planung ersetzt ein 5 Meter breiter Fuß- und Radweg jetzt 
diese Straße. Einen wie auch immer gearteter Grünstreifen zu den vorhan-
denen Wohngrundstücken können wir nicht entdecken, obwohl uns dies in 
einem ersten Vorgespräch mit dem Bauamtsleiter der Gemeinde so darge-
stellt wurde. Diente dies nur zur Beschwichtigung? Das gesamte Gebiet ist 
lobenswerterweise durchzogen und begrenzt von teilweise sehr breiten 
Grünstreifen. Lediglich auf der Südseite ist nichts dergleichen geplant. Es ist 
ein offenes Geheimnis, dass der Verkäufer des ganzen Gebietes sich ausge-
dungen hat, dass keinerlei Zuwegung für KFZ vom neuen Baugebiet zur 

Zu 1.1 

Am südlichen Plangebietsrand befindet sich ein 5,0 m breiter Fuß- und Rad-
weg, welcher der besseren Erreichbarkeit und der horizontalen Durchque-
rung des Plangebietes dient. Darüber hinaus setzt der vorliegende Bebau-
ungsplan für diesen Fuß- und Radweg mit der Festsetzung P3 eine Begrü-
nung fest. Die Begrünung des Fuß- und Radweges ist im städtebaulichen 
Konzept zum Bebauungsplan gestalterisch nachzuvollziehen. 

Am nördlichen und westlichen Plangebietsrand erfüllen die vorhandenen 
Grünflächen neben ökologische auch funktionale Aspekte und sind dement-
sprechend breiter konzipiert. In der westlichen Grünfläche soll der Immissi-
onsschutzwall sowie Retentionsflächen untergebracht werden. Im nördli-
chen Bereich dient die Grünfläche als Abstandsfläche zur Straße „Wester-
holtkamp“. In dem nun vorliegenden Bebauungsplanentwurf wurde am 
östlichen Plangebietsrand eine Planstraße D integriert, wodurch sich die Flä-
che der Grünfläche verringert hat.  

Ein öffentlicher Fuß- und Radweg hat im Vergleich zu einer Straßenver-
kehrsfläche geringere negative Auswirkungen. Ein solcher Weg dient den 
Anliegern zur fußläufigen Erreichbarkeit von Naherholungsbereichen wie 
dem östlich geplanten Boulevard sowie zur fußläufigen Anbindung des Ver-
sorgungszentrums im Osten. 
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GEMEINDE GROßENKNETEN – BEBAUUNGSPLAN NR. 122 „AHLHORN – WESTERHOLTKAMP“, GEMEINDE GROßENKNETEN 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) i.V.m. § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 21.08.2023 

 
Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

Straße Am Lemsen gebaut wird. Darüber hinaus grenzt ein überbreiter 
Grünstreifen dieses auch noch zu seinen eigenen Grundstücken im Osten ab. 
Erstaunlicherweise wurde bereits jetzt ein Fuß- und Radweg vom Lemsen 
zum zukünftigen Baugebiet angelegt, der an seiner Südseite mit einem 
hochwertigen Sichtschutzzaun versehen wurde. Ein Sichtschutz, der aus-
nahmslos den Interessen des ehemaligen Besitzers des Baulands dient. Wer 
hat eigentliche hierfür die Kosten getragen?  

Nur nach Süden gibt es keinerlei Schutz für die Altanlieger, obwohl diese hier 
teilweise bereits seit über einem halben Jahrhundert wohnen. Wenn man 
vergleicht, mit welchem Abstand eines der jüngeren Baugebiete -Zum Find-
ling- zum Baugebiet -Am Lemsen- geplant wurde, ist man doch über die 
hier vorliegende Planung sehr erstaunt. Dort neben dem Fußweg ein mehr 
als 10 Meter breiter Streifen mit Bepflanzung und hier nichts. Wenn nur an 
jedem der grün markierten Bereiche ein wenig genommen würde, wäre aus-
reichend Fläche für einen wirksamen Grünstreifen entlang der Südgrenze ge-
wonnen, ohne die Gesamtfläche der zu bebauenden Teile zu verringern.  

Durch den Fuß- und Radweg wird zwischen dem Neubaugebiet und der Be-
standsbebauung ein zusätzlicher Abstand berücksichtigt, der zusätzlich si-
cherstellt, dass die Abstände nach Niedersächsischer Bauordnung sicher ein-
gehalten werden können. 

Die Begrünung des Fuß- und Radweges gewährleistet eine harmonische Ein-
bindung des Weges und einen visuellen Schutz für die Nachbarschaft. 

Aus diesen Gründen ist eine zusätzliche Verbreiterung des Fuß- und Radwe-
ges nicht notwendig. 

Der Anregung wird aus oben genannten Gründen nicht gefolgt. 

1.2  

Darüber hinaus fällt es uns schwer einzusehen, warum gerade die höchsten 
Gebäude unmittelbar an der Südgrenze, also dort, wo fast ausschließlich Ein-
familienhäuser stehen, geplant werden. Auch im Sinn einer besseren Ver-
marktung der Grundstücke erscheint es uns besser, wenn die geplanten Ein- 
und Zweifamilienhäuser im Süden entstünden. Dort wo eine ähnliche Be-
bauung bereits vorhanden ist. Natürlich haben wir hier auch die freie Sicht 
über den Acker genossen, aber natürlich war es auch jedem immer klar, dass 
eines Tages diese Sicht durch Bebauung begrenzt werden würde. Es geht hier 
nicht um die Verhinderung einer notwendigen und sinnvollen Bebauung, 
sondern lediglich um ein wenig Abstand und Schutz gegen zukünftigen Ver-
kehrslärm, der uns durch die permanente Ausweitung der Gewerbe- und In-
dustriegebiete im Westen und Süden von Ahlhorn. ohnehin schon zugemu-
tet wird. 

1.2  

Städtebaulich und funktional gliedert sich das Plangebiet an die bestehen-
den südlichen Strukturen an. Neben einem Einfamilienhausgebiet am süd-
westlichen Plangebietsrand befinden sich vor allem großmaßstäbliche Ge-
bäude wie beispielsweise REWE und EDEKA in der näheren Umgebung. Da-
ran schließt sich insbesondere die geplante Wohn- und Pflegeeinrichtung 
und der Boulevard als vertikales Freiraumband an. 

Gemäß dem städtebaulichen Konzept sind im südwestlichen Bereich eine 
Kindertagesstätte sowie Mehrfamilienhäuser geplant. Das Grundkonzept 
des Plangebietes sieht eine abnehmende städtebauliche Dichte von West 
nach Ost vor.  

Die erforderlichen Abstände gem. NBauO zu den Nachbargrundstücken wer-
den gewahrt. Dies wird unterstützt durch einen 5,0 m breiten begrünten 
Fuß- und Radweg am südlichen Plangebietsrand. Es sind keine negativen 
Beeinträchtigungen auf das angrenzende Einfamilienhausgebiet zu erwar-
ten. 
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GEMEINDE GROßENKNETEN – BEBAUUNGSPLAN NR. 122 „AHLHORN – WESTERHOLTKAMP“, GEMEINDE GROßENKNETEN 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) i.V.m. § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 21.08.2023 

Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

Der Anregung wird aus oben genannten Gründen nicht gefolgt. 

 

2. Anonymisiert, 24.07.2023  

Sehr geehrte Damen und Herren, bezüglich der Ausplanung des Neubauge-
bietes "Westerholtkamp" würde ich aus der Erfahrung heraus anregen, dass 
auf die Erstellung von mehrstöckigen Wohnhäusern mit mehreren 
Wohneinheiten (>6-8) sektional zusammengefasst verzichtet wird um einer 
erneuten Quartierbildung vorzubeugen. Alternativ würde ich für diese Berei-
che, die derzeit für mehrstöckige Mehrfamilienhäuser vorgesehen sind, die 
Implementierung von Reihen-/Kettenhäusern vorschlagen, was nach meiner 
Meinung für eine sowohl optische als auch lebenswertere Ausrichtung der 
Neubausiedlung stehen würde. 

Zu 2 

Das Städtebauliche Konzept beinhaltet eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Bau- und Wohnformen. Dazu zählen neben Einfamilienhäuser auch Mehrfa-
milienhäuser. Die Mehrfamilienhäuser können in Form von Einzel-, Doppel-, 
Reihen- oder Kettenhäuser errichtet werden. Mithilfe der Bereitstellung ver-
schiedener Wohnquartiere soll eine Vielzahl an unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen angesprochen und eine soziale Durchmischung im Plangebiet 
erzielt werden. Darüber hinaus sprechen ökologische und nachhaltige Ge-
sichtspunkte gegen einen Verzicht von Mehrfamilienhäusern. 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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GEMEINDE GROßENKNETEN – BEBAUUNGSPLAN NR. 122 „AHLHORN – WESTERHOLTKAMP“, GEMEINDE GROßENKNETEN 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) i.V.m. § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 21.08.2023 

 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Die Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die benachbarten Gemeinden wurden gemäß § 4 (1) und § 2 (2) BauGB betei-

ligt. Zu diesem Zweck ist ihnen der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 „Ahlhorn – Westerholtkamp“, Gemeinde Großenkneten am 

21.06.2023 mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 24.07.2023 zugeleitet worden.  

Von folgenden Adressaten liegen keine Stellungnahmen vor:  

• Amt für regionale Landentwicklung Weser-Ems 

• Staatliches Baumanagement Ems-Weser 

• Oldenburgische Industrie- und Handelskammer 

• Handwerkskammer Oldenburg 

• Katholische Kirchengemeinde St. Peter Wildeshausen 

• Ev.-luth. Kirchengemeinde Großenkneten 

• Oberfinazdirektion Niedersachsen 

• Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

• Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 

• Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen 

• Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen 

• Deutsche Post 

• Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelschutz 

• Hauptzollamt Oldenburg 

• Finanzamt Vechta 

• Gemeinde Hatten 

• Gemeinde Wardenburg 

• BUND Kreisgruppe Oldenburg 
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GEMEINDE GROßENKNETEN – BEBAUUNGSPLAN NR. 122 „AHLHORN – WESTERHOLTKAMP“, GEMEINDE GROßENKNETEN 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) i.V.m. § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 21.08.2023 

• Hegering Großenkneten und Ahlhorn 

• Naturschutzverband Niedersachsen  

• Landesverband Niedersachsen Deutscher Gebirgs- und Wandervereine 

• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  

• Biologische Schutzgemeinschaft  

• Aktion Fischotterschutz  

• Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen  

• NaturFreunde Deutschlands 

• Anglerverband Niedersachsen  

• Sportfischerverband im Landesfischereiverband Weser-Ems  

• Niedersächsischer Heimatbund 

• Heimamt Niedersachsen  

• Ev.-luth. Kirchengemeinde Ahlhorn 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben mit ihrem Schreiben keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht; eine Abwägung ist somit nicht 

erforderlich: 

• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 22.06.2023 

• Eisenbahn-Bundesamt, 06.07.2023 

• ExxonMobil Production Deutschland GmbH, 23.06.2023 

• Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, 23.06.2023 

• TenneT TSO GmbH, 03.07.2023 

• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 21.06.2023 

• Gemeinde Dötlingen, 27.06.2023 

• Gemeinde Emstek, 22.06.2023 
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GEMEINDE GROßENKNETEN – BEBAUUNGSPLAN NR. 122 „AHLHORN – WESTERHOLTKAMP“, GEMEINDE GROßENKNETEN 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) i.V.m. § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 21.08.2023 

 
• Gemeinde Visbek, 26.06.2023 

• Stadt Wildeshausen, 22.06.2023 

• Amrpion GmbH, 26.06.2023 

• Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, 10.07.2023 

• NOWEGA Erdgas, 22.06.2023 

• Gemeinde Garrel, 07.07.2023 

• Niedersächsische Landesforsten, 24.07.2023 

 

Die folgenden Stellungnahmen sind in Bezug auf die darin enthaltenen Anregungen geprüft worden. Im Folgenden wird der Inhalt dieser Stel-

lungnahmen entsprechenden Abwägungs- und Beschlussvorschlägen gegenübergestellt:  
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GEMEINDE GROßENKNETEN – BEBAUUNGSPLAN NR. 122 „AHLHORN – WESTERHOLTKAMP“, GEMEINDE GROßENKNETEN 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) i.V.m. § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 21.08.2023 

Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

1. Landkreis Oldenburg, 20.07.2023  

1.1. Immissionsschutzwall 

Wir möchten hier anregen, konkretere Angaben zu Anpflanzungen und zur 
Pflanzqualität zu machen. Technische Bauwerke werden im Rahmen der Ein-
griffsregelung nur sehr gering bewertet. Eine höherwertige Bewertung ist 
nur möglich, wenn der Zielzustand naturnah gestaltet wird und im weiteren 
Verfahren detaillierter dargestellt wird. Ähnliches gilt für die Grünflächen 
„Spange", „Achse" und „Boulevard" sowie für Bauwerke der Regenrückhal-
tung oder der Abflussteuerung. 

Zu 1.2 

Im Vorentwurf wurden lediglich Entwicklungsziele für die Grünflächen dar-
gestellt. Im Zuge der Entwurfsbearbeitung werden die Ausführungen zu den 
einzelnen grünordnerischen Festsetzungen konkretisiert. Dabei muss aber 
insbesondere bei den Grünflächen mit einem technischen (notwendigen) 
Ansatz (Schallschutz / Regenrückhaltung) die Funktion im Vordergrund ste-
hen, was eine eher flexible zu handhabende Festsetzung erforderlich macht. 

Im Zuge des Monitorings ist es Aufgabe der Kommune zu prüfen, ob die 
Entwicklungsziele und damit auch die beabsichtigte naturnahe Entwicklung 
von Grünflächen erfolgreich war oder ob nachgesteuert werden muss. 

Nach derzeitiger Einschätzung ist das Plangebiet durch eine Vielzahl von 
Grünflächen und einer ökologisch ausgerichteten Gesamtplanung mit den 
naturschutzfachlichen und -rechtlichen Anforderungen in hohen Maßen 
kompatibel. 

Der Anregung wird in oben genannter Weise gefolgt. 

1.2 Pflanzmaßnahmen auf den Baugrundstücken 

Wir begrüßen den Ansatz, die Pflanzung von heimischen Gehölzen durch 
entsprechende Festsetzungen im Baugebiet zu fördern und so Lebensraum 
für viele Arten zu schaffen. Erfahrungsgemäß werden derartige Anpflanzun-
gen jedoch häufig nur mangelhaft umgesetzt. Wir empfehlen daher zusätz-
lich Bepflanzungen als separate Bereiche darzustellen und diese nicht nur in 
die Baugrundstücke zu integrieren. Andernfalls ist Rahmen der Maßnahmen 
zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Be-
bauungsplanes auf die Umwelt (Monitoring) in regelmäßigen Abständen die 
Einhaltung dieser Festsetzung zu überprüfen. Das erforderliche Monitoring 
ist in der Begründung darzulegen. 

Zu 1.2 

Im Plangebiet ist bereits ein hoher Anteil an Grünflächen vorgesehen. In die-
sem Zusammenhang sind Grünflächen an den Plangebietsrändern, als Achse 
in der Mitte der Plangebietes sowie der Boulevard festgesetzt. Außerdem 
sind Pflanzmaßnahmen auf den Baugrundstücken, die Straßenraumbegrü-
nung und die Eingrünung von Fuß- und Radwegen festgesetzt. Eine weitere 
Definition von zusätzlichen Pflanzflächen wird als unverhältnismäßig und 
nicht praxistauglich angesehen. Des Weiteren enthält der Umweltbericht 
Stufe 2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung und zum Mo-
nitoring. 

Der Anregung wird aus den o.g. Gründen nicht gefolgt. 
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GEMEINDE GROßENKNETEN – BEBAUUNGSPLAN NR. 122 „AHLHORN – WESTERHOLTKAMP“, GEMEINDE GROßENKNETEN 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

2. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 
26.06.2023 

 

Empfehlung: Luftbildauswertung  

Fläche A 

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig aus-
gewertet.  

Luftbildauswertung:  Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt. 

Sondierung:  Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 

Räumung:  Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung:  Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmit-
tel. 

In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der 
Einführung des Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen (KISNi), 
dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, da sie nicht dem Qualitätsstand von 
KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von den Kommunen in ei-
gener Zuständigkeit berücksichtigt werden. 

Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur Arbeits-
erleichterung keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu. 

Zu 2 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aus Gründen der In-
formationspflicht werden diese in die Begründung unter Hinweise 
aufgenommen.  
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

3. EWE Netz GmbH, 26.06.2023  

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Be-
lange. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Ver-
sorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, 
überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass 
diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch 
rechtlich beeinträchtigt werden. 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an 

Zu 3 

Bei der EWE Netz GmbH wurde seitens der Gemeinde Großenkneten eine 
Anfrage bzgl. der genauen Lage der Versorgungsleitungen gestellt. Nach 
Auswertung der Leitungsabfrage befinden sich keine Versorgungsleitungen 
im Plangebiet.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen da-
für die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gel-
ten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des 
Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte 
planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Telekom-
munikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 
1998 (von min. 2,2 m) mit ein. Weiterhin kann für die Stromversorgung von 
Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation erforderlich 
sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) möch-
ten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungs-
konzept umgesetzt wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen 
Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden 
soll. 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorha-
benträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es 
sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anders-
lautende Kostentragung vertraglich geregelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzu-
bringen. 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plan-
gebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind bei-
spielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus 
ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. 
Dies kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfah-
rens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und 
Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagen-
auskunft über unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung 
stellen zu können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralte-
ten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit 
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über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen über 
unsere Internetseite: https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/ser-
vice/leitungsplaene-abrufen  

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Claudia Vahl 
unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493158. 

 

 

4. Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Weser-
marsch, SG Einsatz und Verkehr, 03.07.2023 

 

Nach aktuellem Planungsstand ist es nicht möglich eine adäquate polizeili-
che Stellungnahme abzugeben. 

Weder ist die spätere straßenrechtliche Einordnung bekannt, noch die ge-
naue Anzahl der Wohnungen. 

Bitte teilen Sie mir – ggfs. im nächsten Planungsschritt – entsprechende In-
formationen mit, damit die Planung aus polizeilicher Sicht bewertet werden 
kann. 

Zu 4 

Der Bebauungsplan beinhaltet eine Festsetzung hinsichtlich der maximalen 
Anzahl von Wohnungen je Gebäude. Für das Allgemeine Wohngebiet WA1 
sind maximal 10 Wohnungen pro Gebäude und für das Allgemeine Wohn-
gebiet WA2 maximal 2 Wohnungen pro Gebäude zulässig. Darüber hinaus 
soll eine Wohn- und Pflegeeinrichtung im Plangebiet errichtet werden. Die 
endgültige Anzahl an Wohnungen wird erst nach erfolgten Investorenwett-
bewerb auf Ebene der Ausführungsplanung feststehen.  
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Grundsätzlich ist bereits jetzt anzumerken, dass eine zweite Zuwegung er-
forderlich ist, damit die Zufahrt für Rettungsdienste im Havariefall gewähr-
leistet ist. 

 

Das Plangebiet verfügt über eine zweite Zuwegung im Rettungsfall. Im Ret-
tungsfall kann das Plangebiet im nordöstlichen Bereich von der „Wester-
holtkampstraße“ befahren werden. Darüber hinaus kann das Plangebiet im 
Rettungsfall ebenfalls von Süden angefahren werden. 

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 

 

5. VBN Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, 
05.07.2023 

 

wir haben grundsätzlich keine Bedenken bezüglich der oben genannten Pla-
nungen. Durch den geplanten Busbahnhof am Schulzentrum ist die Anbin-
dung an den öffentlichen Personennahverkehr in der Begründung berück-
sichtigt. 

Es sollte im Text noch ergänzt werden, dass das Gebiet im fußläufigen Ein-
zugsbereich des Bahnhofs Ahlhorn liegt. Mit dem dort verkehrenden REIB 
gibt es ein regelmäßiges Fahrtenangebot in das Oberzentrum Oldenburg. 

Aus Sicht des ÖPNV wäre die Lage des Busbahnhofes am Bahnhof idealer. 

Wir gehen davon aus, dass die im Text erwähnten Detailplanungen zum 
Busbahnhof mit dem ZVBN als Aufgabenträger für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr abgestimmt wurden. 

 

Zu 5 

Im nun vorliegenden Bebauungsplanentwurf ist der geplante Busbahnhof 
nicht mehr Bestandteil der Entwurfsunterlagen.  

In der Begründung erfolgt eine Ergänzung hinsichtlich der fußläufigen Er-
reichbarkeit des Bahnhofs.  

Der ZVBN wurde am Planverfahren frühzeitig beteiligt. Vom ZVBN wurde 
keine Stellungnahme abgegeben.  

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 

6. Hunte Wasseracht, 06.07.2023  

gemäß Begründung soll das Oberflächenwasser dezentral im Plangebiet ver-
sickern. Ein Oberflächenentwässerungsplan liegt nicht vor. Eine endgültige 
Stellungnahme ist daher noch nicht möglich. Wir gehen davon aus, dass die 
erforderlichen Versickerungsanlagen nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik bemessen und gebaut werden. Wir gehen weiter davon aus, 
dass kein Abschluss an unser Gewässersystem geplant ist. 

Zu 6 

Die Fachplanung hinsichtlich der Oberflächenentwässerung erfolgt im Zuge 
der Erschließungsplanung und wird mit den Fachämtern und Trägern öf-
fentlicher Belange abgestimmt. 

Es erfolgen keine externen Kompensationsmaßnahmen, da der natur-
schutzrechtliche Ausgleich intern erfolgen kann. 
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Zu externen Kompensationsmaßnahmen werden keine Angaben gemacht. 
Wir bitten darum, diese Maßnahmen mit uns abzustimmen, falls in der 
Nähe Verbandsgewässer verlaufen sollten. 

 

Die Hinweise werden in o.g. Weise bewertet. 

7. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband OOWV, 
12.07.2023 

 

wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben genannten 
Vorhaben und für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. 

Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

7.1  

Im Bereich des Plangebietes befinden sich Versorgungsleitungen des OOWV. 

Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen weder mit einer geschlos-
senen Fahrbahndecke, außer in Kreuzungsbereichen, noch durch Hochbauten 
überbaut werden. Außerdem ist eine Überpflanzung der Leitungen oder an-
derweitige Störung oder Gefährdung in ihrer Funktion auszuschließen. Um 
für die Zukunft sicherzustellen, dass eine Überbauung der Leitungen nicht 
stattfinden kann, werden Sie gebeten, ggf. für die betroffenen Leitungen 
ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht einzutragen. 

Im weiteren Teil gliedert sich die Stellungnahme in den Punkten: 

· Versorgungssicherheit 

· Vorsorgender Grundwasserschutz 

Diese müssen inhaltlich getrennt voneinander betrachtet werden. 

 

Zu 7.1 

Im westlichen Bereich des Plangebietes befindet sich eine Wasserleitung, 
welche drei Häuser an die Wasserversorgung anschließt. An dieser Stelle er-
folgt auch die Errichtung des Immissionsschutzwalles. Die Gemeinde Groß-
enkneten befindet sich in Abstimmung mit dem OOWV hinsichtlich einer 
Verlegung der Wasserleitung oder inwiefern technische Wasserschächte für 
die Unterhaltung der Wasserleitung in dem Immissionsschutzwall integriert 
werden können. Eine abschließende Klärung wird im Laufe des Bebauungs-
planverfahrens erwartet. Der vorliegende Bebauungsplan setzt dementspre-
chend ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die Wasserleitung fest.  

Der Anregung wird in oben genannter Weise gefolgt. 
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7.2 Versorgungssicherheit 

Die entstehenden Grundstücke im Plangebiet können an unser Trinkwasser-
versorgungsnetz angeschlossen werden. Die notwendigen Rohrverlegungs-
arbeiten und Grundstücksanschlüsse können nur auf der Grundlage der All-
gemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) des 
OOWV und unter Berücksichtigung des Begleitvertrages für die Gemeinde 
Großenkneten durchgeführt werden. 

Bitte beachten Sie bzgl. der Mindestabstände zu Bauwerken und Fremdanla-
gen sowie die Anforderungen an Schutzstreifen das DVGW Arbeitsblatt W 
400-1. 

 

Zu 7.2 

Die Hinweise beziehen sich auf die Ausführungsplanung. Der Bauleit-
planung dienen Sie der Kenntnisnahme. 
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7.2.1 Versorgungsdruck 

Der Versorgungsdruck in unserem Trinkwassernetz in der Umgebung des 
Plangebietes wird auch in Spitzenlastsituationen als komfortabel beurteilt. 
Daher wurde auf eine detailliertere Betrachtung der Auswirkungen durch 
das neue Plangebiet für diese Stellungnahme verzichtet. Der Versorgungs-
druck erfüllt die Mindestanforderungen gemäß Regelwerk DVGW W 400-1. 

Zu 7.2.1 

Die Hinweise beziehen sich auf die Ausführungsplanung. Der Bauleit-
planung dienen Sie der Kenntnisnahme. 

7.2.2 Löschwasserversorgung 

Im Hinblick auf den der Gemeinde Großenkneten obliegenden Brandschutz 
(Grundschutz, NBrandSchG §2) weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die 
Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil der öffentlichen Was-
serversorgung ist und nicht vertraglich auf den OOWV übertragen wurde. 
Eine Pflicht zur vollständigen oder teilweisen Sicherstellung der Löschwas-
serversorgung über das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz besteht für 
den OOWV nicht. Es ist frühzeitig beim OOWV der rechnerisch mögliche An-
teil leitungsgebundenen Löschwasser zu erfragen, der anderen Löschwas-
serquellen ergänzen kann, um die Richtwerte für den Löschwasserbedarf 
nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 zu erreichen. 

Zu 7.2.2 

Die Hinweise beziehen sich auf die Ausführungsplanung. Der Bauleit-
planung dienen Sie der Kenntnisnahme. 

7.3 Vorsorgender Grundwasserschutz  

7.3.1 

Das Plangebiet für den Bebauungsplan Nr. 122 „Ahlhorn – Westerholtkamp“ 
der Gemeinde Großenkneten liegt in der Schutzzone III B des Wasserschutz-
gebietes Großenkneten. Die nächstgelegenen Förderbrunnen befinden sich 
ca. 2,8 km nördlich des Plangebietes. Die am 13.12.2002 im Amtsblatt ver-
kündete Wasserschutzgebietsverordnung ist zu beachten. 

Zu 7.3.1 

Die Begründung und der Umweltbericht Stufe 2 werden sich im Entwurf mit 
der Lage des Wasserschutzgebietes fachgerecht auseinandersetzen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.3.2 

Um eine langfristige Wohnbauentwicklung im Ortsteil Ahlhorn sicherstellen 
zu können, soll für eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche südlich der 
Straße „Westerholtkamp“, östlich der „Oldenburger Straße“ (L870) sowie 
westlich der Straße „Am Lemsen“, das oben genannte Plangebiet erschlos-

Zu 7.3.2 

Die Hinweise beziehen sich auf die Ausführungsplanung. Der Bauleitplanung 
dienen sie der Kenntnisnahme. Der Umweltbericht Stufe 2 setzt sich mit der 
Lage des Wasserschutzgebietes fachgerecht auseinander.  
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sen werden. Im westlichen und östlichen Geltungsbereich des Bebauungs-
planes sollen Wohneinheiten zugelassen werden. Angrenzend an den REWE 
Markt, im südlichen Teil der Fläche, das Sondergebiet „Senioren- und Ge-
sundheitszentrum“. 

In Kapitel 10 des Erläuterungsberichtes zum Bebauungsplan fehlt der Hin-
weis auf die Lage im Wasserschutzgebiet Großenkneten. 

In erster Linie liegt ein Gefährdungspotential für das Grundwasser während 
der Bauphase vor. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden 
Punkte: 

Verminderung, Veränderung oder auch Beseitigung der schützenden Grund-
wasserüberdeckung durch das Ausheben von Baugruben oder Gräben für die 
Fundamente, beim Verlegen von Kabeln, Kanalisation und anderen Leitun-
gen. 

Beseitigung der gut reinigenden belebten Bodenzone auch außerhalb von 
Baugruben durch den Baustellenbetrieb. 

Lagerung und Verwendung von wassergefährdenden Stoffen (Farben, Lacke, 
Bitumenanstriche, Verdünner, Reinigungsflüssigkeiten, Treib- und Schmier-
stoffe für Baumaschinen, Schalöle usw.). 

Erhöhtes Risiko von Verunreinigungen des Grundwassers durch Schadstoffe-
intrag infolge von Havariefällen bei Baufahrzeugen und -maschinen sowie 
durch Zwischenfälle bei Tank- und Wartungsvorgängen. 

Es muss dafür Sorge getragen werden, dass die Mitarbeitende der ausfüh-
renden Baufirmen vor Beginn der Baumaßnahmen auf die sensible Lage des 
Baugrundes innerhalb des Wasserschutzgebietes hingewiesen werden. 

Auf der Baustelle muss ständig eine ausreichende Menge an Ölbindemitteln 
und geeigneten Auffangvorrichtungen bereitgehalten und gegebenenfalls 
auch eingesetzt werden. 

Auch innerhalb eines Wohngebietes können sich Gefährdungspotentiale für 
das Grundwasser ergeben: 

Verringerung der Grundwasserneubildung aufgrund der zusätzlichen Flä-
chenversiegelung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aus Gründen der In-
formationspflicht werden die Hinweise in die Begründung des Bebau-
ungsplanes aufgenommen. 
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(bis zu 40% möglich). Es ist in dem noch zu erstellenden Oberflächenent-
wässerungskonzept zu prüfen, inwieweit Versickerungsanlagen für Nieder-
schläge dem entgegenwirken können (hier sind die Vorgaben des DWA-Re-
gelwerkes, Arbeitsblatt DWA-A 138 sowie Merkblatt DWA-M 153 zu beach-
ten). Die Versiegelungsbeschränkungen auf den Grundstücken (betrifft Stell-
plätze und Zufahrten nur in wasserdurchlässiger Ausführung) gehen in die 
richtige Richtung. 

Versickerung von schadstoffbelastetem Wasser durch defekte Abwasserlei-
tungen (Verlustmenge laut Literatur: 6 – 10 % des Abwasseraufkommens), 
Hausanschlüsse und Grundstücksentwässerungen. 

Unsachgemäßer oder missbräuchlicher Umgang mit Düngemitteln und 
Pflanzenschutzmitteln in den Gärten und Grünflächen, verbunden mit häufi-
ger und intensiver Bewässerung (Überschreitung der Feldkapazität des Bo-
dens), erhöhen das Risiko der Verlagerung von Nährstoffen und Pflanzen-
schutzmittelrückständen in das Grundwasser erheblich. 

Versickern von Dachflächen- und Hofflächenabwässern. 

Sollte der Bau der Wohnhäuser - wie geplant - stattfinden, sollten die zu-
künftigen Bewohnende über die sensible Lage der Grundstücke innerhalb 
des Wasserschutzgebietes informiert werden. 

Grundsätzlich sind in Wasserschutz- und gewinnungsgebieten folgende An-
forderungen zu stellen: 

Abwasserentsorgung nach dem Stand der Technik, 

Anwendung des ATV-Arbeitsblattes A142 „Abwasserkanäle und -leitungen 
in Wassergewinnungsgebieten“, 

Beachtung der Anlagenverordnung (zzt. AwSV), 

Anwendung der RiStWaG. 

Hinsichtlich der Gefahren für das Grundwasser wird ergänzend auf das 
DVGW-Arbeitsblatt W 101 „Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: 
Schutzgebiete für Grundwasser“ (2021) und auf die „Praxisempfehlung für 
niedersächsische Wasserversorgungsunternehmen und Wasserbehörden; 
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Handlungshilfe (Teil II); Erstellung und Vollzug von Wasserschutzgebietsver-
ordnungen“ (NLWKN 2013) verwiesen. 

Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der Herstellung von Hausan-
schlüssen zu vermeiden, sollte der Freiraum für die Leitungen erst nach 
75%iger Bebauung der Grundstücke endgültig gepflastert werden. 

Wir bitten vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten um einen Bespre-
chungstermin, an dem alle betroffenen Versorgungsträger teilnehmen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwortung ablehnen, wenn es 
durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausführung zu Verzögerungen oder 
Folgeschäden kommt. Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten kön-
nen nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den Kostenregelungen beste-
hender Verträge durchgeführt werden. 

Die Einzeichnung der Versorgungsanlagen in dem anliegenden Plan ist un-
maßstäblich. Genauere Auskünfte gibt Ihnen gerne der Dienststellenleiter 
Herr Rump von unserer Betriebsstelle in Hude, Tel: 04408 938111, vor Ort an. 

Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen sicherzustellen, bitten 
wir Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen per E-Mail an: stellungnahmen-
toeb@oowv.de zu senden. 

 

8. Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege,  
Abteilung Archäologie, 19.07.2023 

 

seitens der Archäologischen Denkmalpflege werden zu o. g. Planungen fol-
gende Bedenken und Anregungen vorgetragen: 

 

8.1  

Das Plangebiet wird laut digitaler Bodenkarte 1: 50 000 (BK50) zu großen Tei-
len von einem wahrscheinlich mittelalterlichen Esch überlagert. Dabei han-
delt es sich um Auftragsböden aus Dung und Plaggen von unterschiedlicher 
Mächtigkeit. Darunter sind erfahrungsgemäß oft ältere archäologische 
Fundstellen anzutreffen, die sich durch die konservierende Wirkung des Es-
chauftrages meist in einem hervorragenden Erhaltungszustand befinden 

Zu 8.1 

Die Hinweise dienen im Rahmen der Bauleitplanung der Kenntnisnahme. 
Der Planteil des Bebauungsplanes enthält bereits einen Hinweis bzgl. der Bo-
dendenkmalpflege.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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und bei Erdarbeiten zerstört würden. Derartige Fundstellen sind Bodendenk-
male, die durch das Nieders. Denkmalschutzgesetzes geschützt sind. Sämtli-
che Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen einer denkmalrechtlichen Ge-
nehmigung (§13 NDSchG), diese kann verwehrt werden oder mit Auflagen 
verbunden sein. 

8.2  

In den vergangenen Jahren wurden zudem etwa 300 – 400 m nördlich bzw. 
nordöstlich des überplanten Areals zwei denkmalgeschützte vorgeschichtlich 
Siedlungsplätze (Großenkneten, FStNr. 539 und 540) aus der vorrömischen 
Eisenzeit / römischen Kaiserzeit entdeckt. 

Daraus ergeben sich für das gesamte Plangebiet mit Ausnahme der Senke 
im Nordwesten der Fläche folgende denkmalpflegerische Notwendigkeiten:  

Ausreichend im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungsarbeiten muss durch 
ein entsprechendes Raster von Suchschnitten auf dem Areal durch entspre-
chende Fachleute geklärt werden, wo und in welchem Erhaltungszustand 
weitere Denkmalsubstanz vorhanden ist. 

Dabei sind für eine verlässliche Prognose zu Befunddichte und Erhaltungszu-
stand mind. 15% der Fläche zu öffnen. Mind. 10% der angetroffenen Befunde 
sind exemplarisch zu schneiden, Bodenprofile anzulegen. In befundfreien Flä-
chen ist zudem ein Geoprofil anzulegen, dessen Sohle etwa 1 m unter dem 
Planum liegen sollte. 

Abhängig von diesem Untersuchungsergebnis ist ggf. eine fach- und sachge-
rechte archäologische Ausgrabung notwendig, deren Umfang und Dauer 
von der Befundsituation abhängig ist. 

Entstehenden Kosten können nicht von der Archäologischen Denkmalpflege 
getragen werden. 

Wir regen an, dass sich die Vorhabenträger frühzeitig mit den Denkmalbe-
hörden in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen abzusprechen. 

 

 

Zu 8.2 

Die Gemeinde Großkneten wird eine entsprechende archäologische Vorun-
tersuchung des Plangebietes vor der Durchführung der Erschließungsarbei-
ten und der Bauvorhaben veranlassen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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9. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, 24.07.2023  

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB AG und ihrer Konzern-
unternehmen bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit 
folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher Belange zum o. g. 
Verfahren. 

Westlich des Plangebiets verläuft die Bahnstrecke 1502 Oldenburg – Osnab-
rück, Bahn-km 28,250 – 28,650. Wir bitten daher die folgenden Auflagen / 
Bedingungen und Hinweise zu beachten: 

Es dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der 
planfestgestellten und gewidmeten Bahnstrecke 1502 nicht gefährdet oder 
gestört werden. 

Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen ent-
stehenden Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Fun-
kenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung 
führen können, wird im Abschnitt 8.5 der Begründung eingegangen. Dem-
nach werden aktive und passive Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkun-
gen aus dem Bahnbetrieb im Bebauungsplan festgesetzt. 

Wir bitten zusätzlich um Aufnahme eines entsprechenden Hinweises in den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes, dass Ansprüche gegen die Deutsche 
Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner jeweiligen 
Form ausgeschlossen sind. 

Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind 
uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Wir behalten uns weitere Bedin-
gungen und Auflagen vor. 

Wir bitten Sie uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden 
und uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen. 

 

 

Zu 9 

Immissionsschutzrechtlich sind die Belange der Deutschen Bahn durch die 
gutachterliche Beurteilung bereits berücksichtigt. Das Gebiet wird durch die 
geplante Lärmschutzanlage von Bahnlärm geschützt. Ein genereller Verzicht 
auf Ansprüche an die Bahn kann durch die Bauleitplanung nicht erfolgen. 
Der Bebauungsplan regelt abschließend das Baurecht. Eine weitere Beteili-
gung im Zuge von Baugenehmigungsverfahren ist nur bei einer Betroffen-
heit der Bahn erforderlich. Aufgrund des Abstands der Bahnlinie zum Plan-
gebiet erscheint dies aber nicht als notwendig. 

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 
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10. LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 
24.07.2023 

 

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 

 

10.1 Boden 

Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in 
Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert da-
bei auf die Bewertung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den Bo-
den sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der Ar-
chivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und Boden 
ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und flächenbean-
spruchende Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 
04). Für Niedersachsen wird in der Niedersächsischen Nachhaltigkeitsstrate-
gie eine reduzierte Flächeninanspruchnahme von unter 4 ha pro Tag bis 2030 
angestrebt. Das NNatSchG gibt in §1a zudem vor, die Neuversiegelung von 
Böden landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 auf unter 3 ha pro Tag zu 
reduzieren und bis zum Ablauf des Jahres 2050 zu beenden. Diese Zielset-
zung wurde auch in das LROP (3.1.1, 05) aufgenommen. Hieraus ergibt sich 
der Bedarf nach einem sparsamen Umgang mit den Ressourcen Boden und 
Fläche für die kommunale Planung. 

Zur fachgerechten Berücksichtigung in der Planung sollte das Schutzgut Bo-
den in dem zu erarbeitenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 
Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich beschrieben und eine Bodenfunktionsbe-
wertung entsprechend der im Bundes-Bodenschutzgesetz (vgl. § 2 
BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werden. Zur Unterstüt-
zung bei der Bewertung der Bodenfunktionen und der Empfindlichkeiten von 
Böden stellt das LBEG über den NIBIS® Kartenserver bodenkundliche Netzdi-
agramme bereit, die in der Planung verwendet werden können. Eine Be-
schreibung der Diagramme und Hinweise zur Anwendung finden Sie in Ge-
ofakten 40. 

Zu 10.1 

Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Boden werden im Um-
weltbericht im Detail erläutert und bewertet. Hierzu werden u.a. auch die 
NIBIS Kartenserver verwendet. 

Darüber hinaus beinhaltet der Bebauungsplan eine Reihe an Festsetzungen, 
welche positive Auswirkungen auf das Schutzgut Boden haben. Hierzu zählt 
neben der Festsetzung von Pflanzmaßnahmen, die Gestaltung der überbau-
baren Grundstücksflächen und das Verbot von monotonen Kies- und Schot-
terflächen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Umweltbericht 
sachgerecht abgearbeitet.  

 



 

  

 421 BP Abwägung 3-d.docx 

 

22 
GEMEINDE GROßENKNETEN – BEBAUUNGSPLAN NR. 122 „AHLHORN – WESTERHOLTKAMP“, GEMEINDE GROßENKNETEN 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) i.V.m. § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 21.08.2023 

 
Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

Wir weisen darauf hin, dass die Ausführungen in Kapitel 8.6 der Begründung 
zwar unter der Überschrift Bodenschutz stehen, allerdings bislang keinen bo-
denschutzfachlichen Bezug haben. Vielmehr geht es hier um die Eignung als 
Baugrund. 

Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutzgutes Boden empfehlen wir un-
sere Bodenkarte i.M. 1:50.000 (BK50) und ihre Vielzahl an Auswertungskar-
ten – u.a. zu Suchräumen für schutzwürdige Böden und zu Empfindlichkei-
ten der Böden. Sofern genauere Informationen zu den Böden im Gebiet vor-
liegen, sollten diese zusätzlich herangezogen werden. 

Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume für schutz-
würdige Böden entsprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019). Im Plangebiet 
handelt es sich um folgende Kategorien: 

Kategorie 

Plaggenesch 

Die Karten können auf dem NIBIS® Kartenserver eingesehen werden. Gemäß 
dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 04) sind Böden, wel-
che die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion in besonderem 
Maße erfüllen, vor Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung 
besonders zu schützen. 

Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir einige allgemeine Hinweise zu 
den Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeinträch-
tigungen. Vorhandener Oberboden sollte aufgrund §202 BauGB vor Baube-
ginn schonend abgetragen und einer ordnungsgemäßen Verwertung zuge-
führt werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen ak-
tiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durch-
führung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschafts-
bau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial). Um dauer-
haft negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche 
zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits-und La-
gerflächen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen, 
Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtge-
treu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten 
sollte ortsnah, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend 
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vor Witterung geschützt vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 19639). 
Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder 
mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungs-
empfindlichen Flächen sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz 
vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden. Besonders bei diesen Bö-
den sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet 
werden, um Strukturschäden zu vermeiden. Der Geobericht 28 Bodenschutz 
beim Bauen des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema. Weitere Hin-
weise zur Vermeidung und Minderung von Bodenbeeinträchtigungen sowie 
zur Wiederherstellung von Bodenfunktionen sind zudem in Geofakt 31 Er-
halt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis zu 
finden. 

Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir 
für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort 
auf den NIBIS ® Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-
grundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersu-
chung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische 
Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotech-
nischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 
der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weite-
ren Hinweise oder Anregungen. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berück-
sichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als par-
zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder 
objektbezogene Untersuchungen. 
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BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 „Ahlhorn – Westerholtkamp“, Gemeinde Großenkneten, hat in der Zeit vom 26.02.2024 bis einschließ-

lich 29.03.2024 im Rathaus der Gemeinde Großenkneten öffentlich ausgelegen. Es bestand die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Stel-

lungnahmen seitens der Öffentlichkeit wurden nicht vorgetragen. 

BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Die Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die benachbarten Gemeinden wurden gemäß § 4 (2) und § 2 (2) BauGB betei-

ligt. Zu diesem Zweck ist ihnen der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 „Ahlhorn – Westerholtkamp“, Gemeinde Großenkneten am 25.02.2024 

mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 29.03.2024 zugeleitet worden.  

Folgende Träger öffentlicher Belange haben mit ihrem Schreiben keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht; eine Abwägung ist somit nicht 

erforderlich: 

• Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, 26.03.2024 

• Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 05.03.2024 

• Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Dezernat 42 Luftverkehr, Standort Oldenburg, 26.03.2024 

• Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hannover, 19.03.2024 

• ExxonMobil Production Deutschland GmbH, 07.03.2024 

• Gasunie Deutschland, 11.03.2024 

• Nowega GmbH, 26.03.2024 

• TenneT TSO GmbH, 13.03.2024 

• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 11.03.2024 

• Gemeinde Dötlingen, 11.03.2024 

• Gemeinde Emstek, 25.03.2024 

• Gemeinde Garrel, 15.03.2024 
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• Gemeinde Visbek, 12.03.2024 

• Stadt Wildeshausen, 05.03.2024 

• Amprion GmbH, 08.03.2024 

Die folgenden Stellungnahmen sind in Bezug auf die darin enthaltenen Anregungen geprüft worden. Im Folgenden wird der Inhalt dieser Stel-

lungnahmen entsprechenden Abwägungs- und Beschlussvorschlägen gegenübergestellt:  
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1. Landkreis Oldenburg, 07.03.2024  

Nach fachlicher Prüfung der vorgelegten Unterlagen erhalten Sie zur vorlie-
genden Planung folgende Anregungen und Hinweise: 

 

1.1 Naturschutz und Landschaftspflege  

1.1.1  Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung 

Das Vergeben von Wertstufen mit Nachkommastellen ist im Niedersächsi-
schen Städtetagmodell nicht vorgesehen. Die Bilanzierung ist anzupassen. 

Die Wertstufen der nicht-überbaubaren Flächen sind unseres Erachtens zu 
hoch angesetzt. Der dort angesprochene Bereich ist mit neuzeitlichen Zier-
gärten (PHZ) gleichzusetzen, der im Modell des Niedersächsischen Städtetags 
mit 1 zu bewerten ist. Auch wenn Gehölzpflanzungen je Grundstück geplant 
sind, ist eine Bewertung mit Wertstufe 1,5 nicht nachvollziehbar, und u. E. 
nicht zulässig. Gehölzpflanzungen auf Privatgrundstücken werden erfah-
rungsgemäß nur schlecht umgesetzt und entfalten ihre ökologische Wir-
kung erst nach Jahren bzw. Jahrzehnten. Darüber hinaus sind Nebenanlagen 
auf den nicht-überbaubaren Flächen zulässig, was auch gegen eine höhere 
Bewertung als Wertstufe 1 spricht. 

Die Bewertung des Lärmschutzwalls mit Wertstufe 3 ist nicht nachvollzieh-
bar. Der Lärmschutzwall ist ein technisches Bauwerk und trotz geplanter Be-
grünung nicht mit Wertstufe 3 zu bewerten. Neuanpflanzungen sind gem. 
Niedersächsischen Städtetag max. mit Wertstufe 2 zu bewerten, insofern es 
sich um eine flächenhafte Neuanpflanzung handelt. Hier sind wie im Um-
weltbericht aufgeführt nur Einzelpflanzungen geplant und darüber hinaus 
div. Nutzungen. Für eine Bewertung mit mehr als Wertstufe 1 fehlt die 
Grundlage so wie eine Begründung. 

Die Bewertung der Parkanlage - Teilbereich A - mit Wertstufe 3,5 ist nicht 
nachvollziehbar. Im Umweltbericht wird nur ansatzweise der Zielzustand be-
schrieben. Eine abschließende Bewertung ist aufgrund der spärlichen Be-
schreibung nicht möglich. Max. gehen wir von einer intensiv gepflegten 

Zu 1.1.1 

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan erfolgt die naturschutzfachliche Ein-
griffs-Ausgleichs-Bilanzierung in Anlehnung an das Schema des Niedersäch-
sischen Städtetag. Dabei handelt es sich um eine Arbeitshilfe, welche unter-
stützend bei der Anwendung wirkt. In erster Linie ist eine einheitliche, 
rechtssichere und fachliche Anwendung erforderlich. Die Grundzüge der An-
wendung werden auch gewahrt, wenn Nachkommastellen verwendet wer-
den. Darüber hinaus erlaubt die Berücksichtigung von Nachkommastellen in 
der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung eine detailliertere Betrachtung der ein-
zelnen Maßnahmen und deren naturschutzfachlichen Auswirkungen.  

 

Bei einer Ausgangsbewertung im Plangebiet von Ackerfläche mit einer Wer-
stufe von 1,0 ist für die nicht überbaubaren Fläche eine höhere Wertigkeit 
anzunehmen. Auf den nicht überbaubaren Flächen ist eine individuelle Gar-
tengestaltung und somit ein Mehrwert für Flora und Fauna gegenüber einer 
monofunktionalen Ackerfläche festzustellen. Vor diesem Hintergrund er-
folgt die Bewertung der nicht überbaubaren Flächen mit 1,5 Wertpunkten.  

 

Die Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Immissionsschutzwall“ dient 
nicht ausschließlich der Errichtung einer klassischen technischen Anlage einer 
Lärmschutzwand bzw.-wall. Es soll eine multifunktionale, naturnahe und 
erlebbare Grünfläche landschaftspflegerisch gestaltet werden. Hierzu setzt 
die Festsetzung temporär vernässte Versickerungs-. Bzw. Abflussverzöge-
rungsmulden fest. Dazu sind mithilfe von Geländemodellierungen Freizeit-
nutzungen zulässig. Außerdem ist eine entsprechende Freiflächengestaltung 
mit einem Anteil an min. 30% Blühstreifen und natürlicher Weiterentwick-
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Parkanlage (PIA) mit Wertstufe 2 aus, höhere Wertstufen erreichen nur 
Parkanlagen mit altem Baumbestand, der hier zum überwiegenden Teil 
nicht vorliegt. 

Mit dem Plaggenesch soll ein kulturhistorisch wertvoller Boden, der zudem 
eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit besitzt und wichtige Funktionen im 
Naturhaushalt erfüllt, für die Bebauung in Anspruch genommen werden. 
Eine intensive Ackernutzung ist für Plaggenesche typisch und führt nicht zu 
einer Verminderung der besonderen kulturhistorischen Bedeutung. Der be-
sondere Schutzbedarf des Bodens ist daher gemäß dem Niedersächsischen 
Städtetagsmodell zusätzlich in die Eingriffsbilanzierung einzustellen und 
durch entsprechende Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen zu berück-
sichtigen. Bisher wurde der Sandacker nur mit Wertstufe 1 bewertet ohne 
Berücksichtigung des vorliegenden Plaggenesch. 

Die Eingriffsregelung ist nach dem derzeitigen Stand nicht abgearbeitet, es 
ist eine neue Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wie oben beschrieben durchzu-
führen. Kompensationsmaßnahmen sind zu beschreiben und vor Satzungs-
beschluss mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Oldenburg ab-
zustimmen. 

Wir empfehlen für die Parkanlage eine Erhaltungsfestsetzung in Bezug auf 
Bäume aufzunehmen. 

lung definiert. Eine Bewertung mit 1,0 Wertpunkten, ähnlich einer Ackerflä-
che, kann damit nicht nachvollzogen werden. Es erfolgt eine entsprechende 
Anpassung der Wertigkeit auf 2,0 Wertpunkte. 

 

In der Festsetzung sowie in der Erläuterung der Ziele und Begründung zur 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage-Teilbereich-A“ wird die 
ökologische Ausrichtung eindeutig klar dargestellt und begründet. Funktio-
nal umgibt die Grünfläche das Plangebiet und soll multifunktional und na-
turnah gestaltet werden. Hierzu wird festgesetzt, dass die Freiflächenge-
staltung mit einem Anteil von mindestens 30% an Blühstreifen und weitge-
hend natürlicher Weiterentwicklung der Flächen erfolgt. Innerhalb der Grün-
fläche soll ein transparenter Charakter mit mosaikartigen Biotopstrukturen 
und einem hohen Anteil an artenreichen, extensiv genutzten Offenlandbe-
reichen entstehen. Aus den o.g. Gründen erfolgt die Bewertung mit 3,0 
Wertpunkten. Im Rahmen der Festsetzung sind im Bestand vorhandene Ge-
hölze zu erhalten. 

 

Das Schutzgut Boden wurde fachgerecht im Rahmen des Umweltberichts 
geprüft. Hierbei wurde die Bedeutung und die Leistungsfähigkeit für den 
Naturhaushalt untersucht. Im Plangebiet handelt es sich um eine intensiv 
genutzte Ackerfläche in innerörtlicher Siedlungslage, dessen Ertrag von Dün-
gung abhängig ist. Hinsichtlich der Berücksichtigung von Plaggenesche er-
folgt eine Ergänzung im Umweltbericht im Kapitel Boden. Im Rahmen der 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wurde die ökologische Wertigkeit des Be-
stands bereits fachgerecht eingestellt. 

 

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 

1.1.2   Artenschutz 

Es sind in Bezug auf Gehölzentnahmen Artenschutzprüfungen durchzufüh-
ren, da sich im Bereich der geplanten Zufahrt Bäume mit guten Quartierpo-
tenzial befinden, in deren Umfeld Rauhautfledermäuse am Quartier beo-
bachtet wurden. Im Rahmen der Erschließung werden ggf. dauerhafte ge-
nutzte Fortpflanzungsstätten entnommen. Hierzu sind CEF-Maßnahmen 
notwendig, die berücksichtigt werden müssen. 

Zu 1.1.2 

Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Belange im Plangebiet wurde ein 
entsprechender Artenschutzfachbeitrag erstellt. Im Rahmen des Arten-
schutzgutachtens wurde ein Quartierpotenzial für Fledermäuse an fünf Bäu-
men festgestellt. Hierbei wurde lediglich ein Potenzial für Quartiere be-
schrieben, jedoch kein konkretes Quartier nachgewiesen. Nach aktuellem 
Stand der Planung kann nicht von einer Tötung oder erheblichen Störung 
von Individuen bzw. einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
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Die Nist- oder Quartiermöglichkeiten sind an geeigneten Stellen in räumli-
cher Nähe anzubringen und über einen Zeitraum von mind. 20 Jahren regel-
mäßig zu reinigen und auf Schäden zu überprüfen. Kästen, die nicht ange-
nommen werden oder unbrauchbar geworden sind, sind durch besser geeig-
nete zu ersetzen. Gegebenenfalls muss der Standort den Bedürfnissen der 
Art angepasst werden. Art und Anzahl der erforderlichen Kästen richtet sich 
nach den betroffenen Arten und Quartierqualitäten. 

Wir bitten die Hinweise zur Beleuchtung in eine Festsetzung umzuwandeln. 
Erfahrungsgemäß werden Empfehlungen kaum umgesetzt, deswegen 
möchten wir hier anregen - auch in Bezug auf die vorkommenden Fleder-
mäuse - eine Fledermaus- und Insektenkonforme Beleuchtung vorauszuset-
zen. Gleiches gilt für die Festsetzung zum Vogelschlag. 

Da Amphibien-Vorkommen kaum beschrieben worden sind und Vorkom-
men nicht eindeutig nachvollziehbar sind, ist u. E. insbesondere bei der Bau-
phase der Artenschutz zu beachten und ggf. auf Wanderbewegungen mit 
Anpassung der Bauzeit zu reagieren. 

Es ist einen Hinweis zum Artenschutz nach § 44 BNatSchG in die Planzeich-
nung zu integrieren. 

ausgegangen werden. Vor den o.g. Gründen wird auf die Ausführungspla-
nung verwiesen, da der Umfang und die Art möglicher Maßnahmen erst im 
Rahmen der konkreten Bauausführung deutlich werden. Es erfolgt ein ent-
sprechender Hinweis im Umweltbericht zum Bebauungsplan. 

Im Zuge der Erschließung werden nur noch Insektenfreundliche Straßenbe-
leuchtung installiert. Um nicht zu sehr in die Gestaltungsfreiheit der zukünf-
tigen Bauherren einzugreifen, erfolgt allerdings keine Festsetzung hinsicht-
lich einer insektenfreundlichen Beleuchtung. Der Hinweis dient vielmehr als 
positiver Anstoßeffekt. 

Die Maßnahmen zum Schutz vor Vogelschlag definieren die Größe von Bau-
elementen (Fenster) bzw. Maßnahmen zur visuellen Erkennbarkeit von Glas-
scheiben (einschließlich des Blendschutzes). Gleichwohl sind Bauherren aber 
gehalten ausreichend Belichtung zu gewährleisten und sofern möglich die 
durch Sonneneinstrahlung zu gewinnende Energie zu nutzen. Hierzu gehö-
ren unter anderem auch großflächige unverschattete Fensterflächen. Da 
laut Artenschutzgutachten keine wesentlichen Auswirkungen auf die 
Avifauna zu erwarten ist, wird auf Festsetzungen verzichtet, die eine Ein-
schränkung der Gestaltungsmöglichkeiten der Bebauung hätte. 

Gemäß des Artenschutzgutachtens sind keine artenschutzrechtlichen Kon-
flikte zu erwarten. Ackerquerende Amphibien sind in erster Linie z.B. 
Kammmolch und Rotbauchunke in Kleingewässerreichen Ackerbaubiotopen. 
Ein Vorkommen dieser Arten ist im Plangebiet nicht nachgewiesen. Aus den 
o.g. Gründen ergeben sich aufgrund des fehlenden Vorkommens von Am-
phibien keine Maßnahmen. 

Sowohl in der Begründung, als auch im Planteil des Bebauungsplanes erfolgt 
eine redaktionelle Anpassung hinsichtlich der Ergänzung des Hinweises zum 
Artenschutz nach § 44 BNatSchG. 

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 

1.1.3   Festsetzungen 

1.1.3.1 i) Pflanzmaßnahmen auf den Baugrundstücken 

Wir begrüßen den Ansatz, die Pflanzung von heimischen Gehölzen durch 
entsprechende Festsetzungen im Baugebiet zu fördern und so Lebensraum 

Zu 1.1.3.1 

Um nicht zu sehr in die Gestaltungsfreiheit der zukünftigen Bauherren ein-
zugreifen, wird eine Konkretisierung der Festsetzung „Pflanzmaßnahmen 
auf den Baugrundstücken“ in Form einer Darstellung von Pflanzbereichen 



 

 

421 BP Abwägung 3-d.docx  

 

29 
GEMEINDE GROßENKNETEN – BEBAUUNGSPLAN NR. 122 „AHLHORN – WESTERHOLTKAMP“, GEMEINDE GROßENKNETEN 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (2) i.V.m. § 4 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 28.08.2024 

Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

für viele Arten zu schaffen. Erfahrungsgemäß werden derartige Anpflanzun-
gen jedoch häufig nur mangelhaft umgesetzt. Wir empfehlen daher zusätz-
lich Bepflanzungen als separate Bereiche darzustellen und diese nicht nur in 
die Baugrundstücke zu integrieren. Andernfalls ist Rahmen der Maßnahmen 
zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Be-
bauungsplanes auf die Umwelt (Monitoring) in regelmäßigen Abständen die 
Einhaltung dieser Festsetzung zu überprüfen. Das erforderliche Monitoring 
ist in der Begründung darzulegen. 

nicht verfolgt. Darüber hinaus ist die Darstellung von konkreten Pflanzberei-
chen innerhalb eines Allgemeinen Wohngebietes unüblich und würde deutli-
che Restriktionen für die Ausführungsplanung bedeuten. Entsprechende 
Ausführungen zum Monitoring hinsichtlich der grünordnerischen Maßnah-
men des Bebauungsplanes sind Bestandteil des Umweltberichtes. 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

1.1.3.2 ii) Straßenraumbegrünung (P3) 

Wir möchten hier anregen zu konkretisieren wie viele Bäume gepflanzt wer-
den sollen, in welchem Abstand, etc. und ggf. direkt Standorte dafür festzu-
setzen, da ansonsten ggf. durch die ungenauen Vorgaben nicht die ge-
wünschte Durchgrünung erreicht wird. Außerdem sehen wir es gern. der 
RSS-B oder der DIN 18920 als notwendig an die unversiegelten Baumschei-
ben vor Versiegelung oder Befahren zu schützen um einen langfristigen Er-
halt der Anpflanzungen zu erreichen. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die RAS-LP 4 durch die R SSB abgelöst 
wurde. 

Zu 1.1.3.2  

Die Festsetzung zur Straßenraumbegründung ist durch das taktische Zei-
chen P2 auf den Straßenverkehrsflächen Planstraße A und Planstraße B fest-
gesetzt. Das taktische Zeichen P3 bezieht sich auf den südlich verlaufenen 
Fuß- und Radweg.  

Mit der Festsetzung „Straßenraumbegrünung“ (P2) wird die Anpflanzung 
von mindestens 12 einheimischen Laubbäumen und deren Pflege und Erhal-
tung geregelt. Die exakte Platzierung der Bäume obliegt der Erschließungs-
planung.  

Die Begrünung des Fuß- und Radweges (P3) erfolgt parallel zum Weg und 
muss im Zuge de Fachplanung hinsichtlich geeigneter Bepflanzung im Detail 
abgestimmt werden. Auf Grund des geringen Raumes der zur Verfügung 
steht wird in Abwandlung der textlichen Festsetzung eine einreihige niedrig-
wachsende Hecke festgesetzt. 

Die konkrete Ausgestaltung des Straßenraumes wird nicht im Rahmen der 
Bauleitplanung definiert. Die weiteren Hinweise bzgl. der Verwendung von 
DIN-Normen und Richtlinien beziehen sich ebenfalls auf die Ausführungspla-
nung.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

1.1.4   Hinweise 

Bei sämtlichen unvermeidbaren Bauarbeiten im Kronentraufbereich von zu 
erhaltenden Gehölzen sind die R SBB sowie die DIN 18920 zu beachten, ins-
besondere dürfen Aufgrabungen im Wurzelbereich nur in Handarbeit und 

Zu 1.1.4 
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nicht dichter als 2,5 m vom Stamm ausgeführt werden. Die Wurzeln sind 
gegen Frost und Austrocknung zu schützen. Aufschüttungen und Bodenver-
dichtungen, z.B. durch das Lagern von Baumaterialien oder das Abstellen 
von Fahrzeugen, sind zu vermeiden. Am Stamm sind ggf. Schutzvorkehrun-
gen (z.B. gepolsterte Bohlenummantelung) anzubringen. Ggf. ist eine fach-
gutachterliche Begleitung der Maßnahmen vor Ort erforderlich. Alle notwen-
digen Pflegearbeiten am Baum sind fachgerecht durchzuführen, die aktuelle 
ZTV-Baumpflege von der FLL ist zu beachten. Letzteres sollte in die Hinweise 
der Planzeichnung übernommen werden. 

Die Hinweise beziehen sich auf die spätere Ausführungsplanung und dienen 
der Bauleitplanung der Kenntnisnahme. Die Aufnahme als Hinweis in die 
Planzeichnung ist daher nicht erforderlich.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

1.2 Abfallwirtschaft  

1.2.1   Belange der Entsorgungswirtschaft 

Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung wird u.a. dadurch gewährleistet, 
dass im Rahmen der Aufstellung / Änderung von F-Plänen und B-Plänen die 
Belange der Entsorgungswirtschaft berücksichtigt werden. Dazu gehört bei 
der Ausgestaltung der Verkehrsflächen die Voraussetzungen für den Einsatz 
der dreiachsigen Müllfahrzeuge zu berücksichtigen und Flächen für die Be-
reitstellung der Abfallbehälter vorzusehen. 

Bei der Planaufstellung ist daher durch den Entwurfsverfasser die Richtlinie 
für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), die Sicherheitstechnische Anfor-
derungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen (DGUV 
Information 214-033), sowie die Unfallverhütungsvorschrift (UVV) Müllbesei-
tigung der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen zu beachten. Die 
hier gemachten Empfehlungen sind im Plan zu berücksichtigen. 

Gemäß der aktuellen Branchenregel ist dem Fahrpersonal ein Rückwärtsfah-
ren ohne Einweiser untersagt. Da Sammelfahrzeuge im Landkreis überwie-
gend mit Seitenladetechnik in Einmannbesatzung entsorgen, ist diese Vor-
schrift vom Fahrpersonal zwingend einzuhalten. 

Straßen müssen so angelegt werden, dass das Aufstellen von Abfallbehäl-
tern parallel zum Fahrweg des Entsorgungsfahrzeugs möglich ist. 

Zu 1.2.1 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden die Belange der Abfallwirt-
schaft beachtet und ebenfalls in der städtebaulichen Konzeption berücksich-
tigt. Das Plangebiet ist für die ordnungsgemäße Befahrbarkeit von 3-achsi-
gen Müllfahrzeugen geeignet. Hierzu wurde die Richtlinie für die Anlage von 
Stadtstraßen (RASt 06) sowie die sicherheitstechnischen Anforderungen an 
Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen (DGUV-Information) 
beachtet. Gemäß der DGUV wird klar geregelt, dass: „nicht als Rückwärts-
fahrt gilt ein Zurücksetzen … in Wendeeinrichtungen“.  

Im aktuellen Entwurf des Bebauungsplanes sind Wendeanlagen nicht mehr 
Bestandteil der Planung. Die Erschließung erfolgt über eine Ringerschließung. 

Alle weiteren Hinweise dienen im Rahmen der Bauleitplanung der Kenntnis-
nahme. Es wird auf die Ausführungs- und Erschließungsplanung verwiesen.  

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 
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Für einige Grundstücke ist die Erschließung durch Stichstraßen im nördlichen 
Bereich des Planungsgebietes (Bezeichnung als Planstraße C u. D) vorgese-
hen. Eine Bereitstellung der Abfallbehälter zur Leerung kann in diesen Fällen 
nicht am Grundstück erfolgen. Vielmehr sind direkt an Planstraße C geeig-
nete Flächen für die Bereitstellung der Abfallbehälter vorzusehen. 

Bei der Anlage von Sammelplätzen bzw. Stellplätzen zur Entsorgung sollten 
folgende Vorgaben berücksichtigt werden: 

· Um Interessenskonflikte mit künftigen Anwohnerinnen und Anwohnern zu 
vermeiden, sind großzügige Sammel- und Stellplätze vorzusehen. 

· Es wird eine einseitige Bereitstellung angestrebt, damit der Fahraufwand 
im Gebiet reduziert werden kann. 

· Stellplätze sind derart anzulegen, dass weder der Fußgänger noch der Stra-
ßenverkehr gefährdet oder behindert werden. 

· Stellplätze müssen so vom Entsorgungsfahrzeug (z.Z. Seitenladerfahrzeuge) 
angefahren werden können, dass das Laden problemlos möglich ist, ohne 
dass der Fahrer aussteigen muss (einreihige Aufstellung, keine Plätze in Kur-
venbereichen etc.) 

· Die Fläche der Sammelplätze ist auf die Anzahl der zukünftigen Nutzer und 
die von diesen genutzten Abfallbehältern abzustimmen. 

· Bei der Planung der Sammelplätze bzw. Stellplätze sollte genügend Fläche 
zur Handhabung der Behälter vorgesehen werden. 

· Eine „zumutbare" Transportentfernung sollte besonders vor dem Hinter-
grund der Sperrmüllbereitstellung (erfolgt am gleich Platz) nicht überschrit-
ten werden. 

· Da teilweise Rest-/Bioabfälle mit Papier- bzw. Verpackungsabfällen an ei-
nem Tag abgefahren werden könnten, ist zusätzlicher Platz für die Papier-
tonne bzw. Gelbe Tonne zu berücksichtigen. Ebenso sollte Platz für die Be-
reitstellung von Sperrmüll eingeplant werden. 
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Im südlichen Bereich sind zwei Wendemöglichkeiten am Ende der Planstraße 
B vorgesehen. Der Radius soll 7 m betragen. Diese Wendemöglichkeiten sind 
für die im Einsatz befindlichen Entsorgungsfahrzeuge ungeeignet. Das Wen-
den ohne Zurücksetzen ist so nicht möglich. Es entstehen Gefahrenmo-
mente für andere Verkehrsteilnehmer. Dies ist durch eine andere Planung zu 
vermeiden. 

Ein Wendekreis am Ende einer Sackgasse mit einem Durchmesser von 22 m 
ist eine weitaus bessere Alternative. Es darf keine Pflanzinseln am Rand oder 
in der Mitte geben, da ansonsten das Wenden eines Entsorgungsfahrzeuges 
nicht ohne Rückwärtssetzen möglich ist. Auf die Ausweisung von Parkplät-
zen in diesen Bereich ist zu verzichten. 

1.2.2 Hinweis 

Anliegerstraßen und -wege müssen eine Mindestdurchfahrtsbreite von 3,55 
m bei gerader Streckenführung, mit Begegnungsverkehr eine Breite von 
min. 4,75 m und eine lichte Mindestdurchfahrtshöhe von 3,80 m haben und 
so angelegt sein, dass bei Ein-, und Ausfahrten sowie Einmündungen von 
Straßen und Verschwenkungen der Fahrbahn z.B. an Pflanzinseln, ausgewie-
senen Parkplätzen und Bäumen die Schleppkurven von 3-achsigen Abfall-
sammelfahrzeugen berücksichtigt werden. Die Ausweisung von Parkplätzen 
darf die Durchführung der Abfallentsorgung nicht behindern. 

Auf folgende Literatur möchten wir in diesem Zusammenhang verweisen: 

· Satzung über die Abfallbewirtschaftung im Landkreis Oldenburg, in der ak-
tuellsten Fassung 

· Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 

· DGUV Regel 114-601 — Branche Abfallwirtschaft; Teil 1 - Abfallsammlung 

· Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Müllbeseitigung" (BGV C 27) der Berufs-
genossenschaft für Fahrzeughaltungen 

Zu 1.2.2 

Im aktuellen Entwurf des Bebauungsplanes weisen alle Durchfahrtsstraßen 
eine Breite von mindestens 6,0 m auf und ermöglichen somit ein gefahrlo-
ses Begegnen von Müllfahrzeug und Pkw.  

Die Hinweise werden in o.g. Weise zur Kenntnis genommen. 
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· Straßenverkehrsordnung § 35, Abs. 6 (Sonderrechte für Abfallsammelfahr-
zeuge) 

1.2.3   Fläche für die Entsorgung von Altglas / Altkleidern 

Eine moderne Abfallbewirtschaftung gestattet den Abfallerzeugern eine 
ortsnahe Entsorgung der im Haushalt typischerweise anfallenden Abfälle. 

Wir raten die Einrichtung einer Wertstoffinsel dringend an. Sowohl für die 
neu entstehende Siedlung, als auch für die Bestandsbebauung ist die Einrich-
tung im südlichen Bereich des Plangebiets sinnvoll. 

Im Süden soll eine Verbindung zum bestehenden Lebensmittel-Einzelhandel 
erfolgen. Im Bereich des Übergangs drängt sich die Einrichtung einer Wert-
stoffinsel auf. 

Da der Ort Ahlhorn einen der Bevölkerungsschwerpunkte in der Gemeinde 
bildet, sollte ein weiterer Standort eingerichtet werden, der sowohl Altglas-
container als auch Altkleidercontainer aufnimmt. Dieser wäre für eine Viel-
zahl von Bürgern fußläufig oder per Fahrrad zu erreichen. Allein um innerört-
lichen Verkehr zum Zweck der Altglas- / Alttextilentsorgung zu verringern, 
wäre dieser neue Standort geeignet. Dies entspricht auch den Belangen des 
Umweltschutzes. Bei der Planung muss berücksichtigt werden, dass das Ent-
sorgungsfahrzeug gut an den Standort heranfahren kann und ohne Wende-
manöver wieder abfahren kann. Für Anlieferungen mit dem PKW sollten 2 -
3 Parkplätze vorgesehen werden. Die Reinigung eines solchen Standortes 
übernimmt ein vom Landkreis beauftragtes Unternehmen. 

Zu 1.2.3 

Die Hinweise beziehen sich auf die Ausführungsplanung. Im Rahmen 
der Bauleitplanung ist die Festsetzung eines Entsorgungsstandortes 
für Altglas und Altkleider nicht erforderlich. Es wird auf die Ausfüh-
rungsplanung verwiesen.  

1.3 Boden 

Wir weisen darauf hin, dass auf den nachgelagerten Ebenen bzw. bei allen 
weitergehenden Planungen die Belange des Bodenschutzes (wie z.B. eine Bo-
denkundliche Baubegleitung-BBB) frühzeitig zu beachten sind. 

 

Zu 1.3 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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1.4 Wald 

In unserer Stellungnahme vom 07.07.2023 hatten wir auf das mögliche Vor-
handensein von Wald, östlich an den Geltungsbereich des geplanten Bebau-
ungsplans hingewiesen. Nach den Luftbildern ist davon auszugehen, dass 
Wald angrenzt. Aus den nun eingereichten Unterlagen geht nicht hervor, 
dass der Frage nachgegangen wurde. Auf Grund der vorgesehenen Festset-
zung „öffentliche Grünfläche" und da keine überbaubaren Flächen unmittel-
bar an die Gehölzbereiche angrenzen, stimmen wir jedoch der Planung aus 
waldrechtlicher Sicht zu. 

Zu 1.4 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

1.5 Brandschutz 

Für die Brandbekämpfung ist die Löschwasserversorgung sicherzustellen. In 
diesem Gebiet ist gemäß des Arbeitsblattes W 405 des Deutschen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) eine Löschwassermenge von 48 
cbm pro Stunde (800 I/Min.) bei WA über 2 Stunden als Grundschutz erfor-
derlich. Hierfür können die öffentliche Trinkwasserversorgung (Hydrantenab-
stand max. 120 m), natürliche oder künstliche offene Gewässer, Löschwas-
serbrunnen oder -behälter in Ansatz gebracht werden. Die Löschwasserent-
nahmestellen sind im Umkreis von 300 m anzulegen. 

Zu 1.5 

Die Hinweise beziehen sich auf die Ausführungsplanung. Der Bauleit-
planung dienen Sie der Kenntnisnahme. 

1.6 Raumordnung 

Aus raumordnerischer Sicht bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen 
die Planungen. 

Wir möchten jedoch erneut darauf hinweisen, dass die Ziele und Grundsätze 
der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergrei-
fenden Hochwasserschutz (BRPHV) generell bei der Aufstellung / Änderung 
von Bauleitplänen zu berücksichtigen sind. 

Die Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergrei-
fenden Hochwasserschutz (BRPHV) ist am 01.09.2021 in Kraft getreten. Ziel 
dieses Raumordnungsplans ist es, das Hochwasserrisiko in Deutschland so-
wohl im Allgemeinen als auch im Besonderen für Siedlungs- und Verkehrs-
flächen zu minimieren und dadurch Schadenspotenziale zu begrenzen. Bei 

Zu 1.6 

Die Planung und Aufstellung des Bebauungsplanes steht den Zielen und 
Grundsätzen bzgl. des Hochwasserschutzes nicht entgegen. Vielmehr wur-
den bei Erstellung des städtebaulichen Konzeptes die Aspekte hinsichtlich 
Starkregenereignisse und ein entsprechendes Regenwassermanagement 
berücksichtigt. In der Planung sind eine Vielzahl von öffentlichen Grünflä-
chen berücksichtigt wurden, die als Versickerungs-/Verdunstungsflächen für 
das anfallende Regenwasser dienen. Im Konkreten beinhalten die Festzun-
gen der Grünflächen die Rückhaltung und Ableitung von Niederschlagswas-
ser im offenen Entwässerungs-u. Rückhaltesystem. Hierzu sollen dynamisch 
modellierte Grabenverläufe u. Aufweitungs-bzw. Rückhaltebereiche sowie 
temporär vernässte Versickerungs-bzw. Abflussverzögerungsmulden entwi-
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den im Anhang zu Verordnung des BRPHV mit „Z" gekennzeichneten Festle-
gungen handelt es sich um Ziele der Raumordnung gemäß § 3 Absatz 1 
Nummer 2 ROG, bei den mit „G" gekennzeichneten Festlegungen um 
Grundsätze der Raumordnung gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 3 ROG. 

Insbesondere möchten wir auf folgende Regelung der BRPHV hinweisen: 

„I. Allgemeines 

2. Klimawandel und -anpassung 

1.2.1 (Z) Die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserer-
eignisse durch oberirdische Gewässer, durch Starkregen oder durch in Küs-
tengebiete eindringendes Meerwasser sind bei raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen einschließlich der Siedlungsentwicklung nach Maßgabe 
der bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten vorausschauend zu prüfen." 

ckelt werden. Vor diesem Hintergrund wird die Bauleitplanung den raum-
ordnerischen Zielen und Grundsätzen hinsichtlich des Hochwasserschutzes 
gerecht.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

1.7.1 

Gern. Ziff. 2. der textlichen Festsetzungen sollen im WA 1 zehn Wohnungen 
je Gebäude zulässig sein. Wir möchten darauf hinweisen, dass auf einem 
Baugrundstück grundsätzlich auch mehrere Gebäude dann mit jeweils wie-
derum zehn Wohnungen zulässig sein könnten. Ggf. wäre daher hier zu prü-
fen, ob mit der Festsetzung nicht die bauliche Dichte gesteuert werden soll 
und daher die Zulässigkeit von Wohnungen als Verhältniszahl zur Grund-
stücksfläche festgesetzt werden sollte -z.B. „Je 100 qm Grundstücksfläche 
ist höchstens eine Wohnung zulässig" (vgl. BVerwG, Urteil vom 8. 10. 1998 - 
4 C 1-97). 

Zu 1.7.1 

Gemäß des Städtebaulichen Konzeptes zum Bebauungsplan ist es das Ziel 
mehrere Gebäude in einem Baufeld zu errichten. Dies gilt insbesondere für 
die Mehrfamilienhausbereiche. Durch die Anordnung mehrerer Mehrfamili-
enhäuser in einem Baufeld soll eine hofartige Quartiersbildung erzeugt wer-
den. Für die einzelnen Gebäude gilt eine höchstzulässige Anzahl von 10 
Wohnungen pro Gebäude. Die Ausgestaltung des einzelnen Baufelds erfolgt 
unter Berücksichtigung der maximalen Anzahl an Wohnungen und in Kom-
bination mit der festgesetzten Grundflächenzahl. So wird dem späteren 
Vorhabenträger unter Berücksichtigung der getroffenen Festsetzungen den-
noch ein gewisser Gestaltungsspielraum zur Verfügung gestellt. 

Die Gemeinde Großenkneten hat auf Grundlage der vorliegenden Planungen 
wie die Integrierte städtebauliche Rahmenplanung und das Wohnraumver-
sorgungskonzept sowie unter Wahrung einer angemessenen städtebauli-
chen Dichte, die Festsetzung von maximal 10 Wohnungen für die Mehrfami-
lienhausbereiche getroffen.  
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In dem angesprochenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (4 C 1/97) 
aus dem Jahr 1997 wird klargestellt, dass neben der höchstzulässigen An-
zahl von Wohnungen auch eine Verhältniszahl zwischen Grundstücksfläche 
und Anzahl der Wohnungen festgesetzt werden kann. Für den vorliegenden 
Bebauungsplan erfolgt die Regelung über die höchstzulässige Anzahl an 
Wohnungen und die festgesetzte Grundflächenzahl. Es erfolgt keine weitere 
Festsetzung hinsichtlich einer Verhältniszahl um nicht zu sehr in die Gestal-
tungsfreiheit der Bauherren einzugreifen.  

Der Anregung wird aus den o.g. Gründen nicht gefolgt. 

1.7.2 

Gern. Ziff. 3.2 der textlichen Festsetzungen sollen unterschiedliche maximale 
Gebäudehöhen in Bezug zur Dachform festgesetzt werden. Wir möchten die 
Prüfung anregen, ob eine solche Differenzierung nach Dachform auf Basis 
der vorhandenen Festsetzungsgrundlagen möglich ist. 

Zu 1.7.2 

Die Definition der maximalen Gebäudehöhe in abhängig der Dachform 
wurde vor dem Hintergrund der vorhandenen Festsetzungsgrundlagen ge-
troffen. Einschlägige Kommentierungen zur Baunutzungsverordnung (z.B. 
Kohlhammer 9. Auflage) bestätigen diese Vorgehensweise. Darin ist formu-
liert, dass der obere Bezugspunkt bei Gebäuden all jene Gebäudeteile sein 
können, die ein Gebäude nach oben hin abschließen. Bei Gebäuden mit ge-
neigtem Dach (u.a. Satteldach, Walmdach) sind dies in der Regel Dachfirst 
und Dachtraufe. Bei Gebäuden mit Flachdach ist dies der Dachabschluss 
bzw. die Attika.  

Darüber hinaus muss dem Bestimmtheitsgebot zur Definition der Bezugs-
höhe bei unterschiedlichen Dachformen Rechnung getragen werden. Daher 
besteht die Notwendigkeit die Dachneigung als maßbestimmendes Regula-
rium einzusetzen, da bestimmte Dachformen nicht geregelt werden. 

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 

1.7.3 

Entsprechend der Ziff. 5.1 und 5.2 der textlichen Festsetzungen soll vorgege-
ben werden, dass in den betreffenden Grünflächen „die Anlage von maximal 
3 m breiten unversiegelten Fußwegen zulässig ist. Wir regen in diesem Kon-
text an, zu konkretisieren, was in diesem Sinne als „unversiegelt" angenom-
men werden kann. Unter Ziff. 6.1 der textlichen Festsetzungen ist etwa eine 

Zu 1.7.3  

Es erfolgt dahingehend eine redaktionelle Anpassung, indem Fußwege in-
nerhalb der Grünflächen „Parkanlage Teilbereich A“ und „Parkanlage Teilbe-
reich B“ in wasserdurchlässiger Ausführung anzulegen sind.  

Der Anregung wird gefolgt. 
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solche Konkretisierung für den Begriff der „wasserdurchlässigen Ausführung" 
von Zufahrten und Stellplätzen zu finden. 

1.7.4 

Nach Ziff. 2 der örtlichen Bauvorschriften sind die Dachflächen von Hauptge-
bäuden und Nebengebäuden zu begrünen. Es ist hier noch zu konkretisieren, 
ob die Dachflächen dieser Gebäude vollständig oder aber „nur" zu einem ge-
wissen Flächenanteil (z.B. zu 50 % oder 30 %) zu begrünen sind. 

Von der örtlichen Bauvorschrift unter Ziff. 2 wären derzeit u.a. Garagen, Car-
ports und Nebenanlagen in Form von Gebäuden ausgenommen. Wir möch-
ten daher darauf hinweisen, dass dieser Aspekt in Widerspruch zum ersten 
Satz der örtlichen Bauvorschrift unter Ziff. 2 steht. Demnach wären schließ-
lich in allen Baugebieten die Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden 
mit einer Dachneigung von weniger als 20 Grad zu begrünen. Im Sinne der 
besseren Lesbarkeit des Planwerks möchten wir daher eine Klarstellung der 
genannten örtlichen Bauvorschrift anregen. 

Zu 1.7.4  

Es erfolgt dahingehend eine Konkretisierung der örtlichen Bauvorschrift, 
dass diese sich auf die Dachflächen von Hauptgebäuden bezieht. Um nicht 
zu sehr in die Gestaltungsfreiheit der Bauherren einzugreifen, erfolgen dar-
über hinaus keine weitere Festsetzung des Umfangs der Dachbegrünung. 

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 

 

1.7.5 

Gern. Ziff. 3. der örtlichen Bauvorschriften sind Einfriedungen entlang der öf-
fentlichen Verkehrsflächen nur als Sichtmauerwerk, als Holzzäune bzw. He-
cken mit einer max. Höhe von 1,4 m zulässig. Wir regen dahingehend eine 
Konkretisierung an, ob dies für die Einfriedungen im Bereich zwischen öf-
fentlicher Verkehrsfläche und dem jeweiligen Hauptgebäude oder der Bau-
grenze oder aber lediglich in einer Tiefe von z.B. 1 m zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche gilt. 

Zu 1.7.5  

Um nicht zu sehr in die Gestaltungsfreiheit der Bauherren einzugreifen, er-
folgt keine weitere Konkretisierung über den Standort der Einfriedung.  

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

1.7.6 

Unter Kapitel 3.5.2 „Wohnraumversorgungskonzept" der Begründung wird 
noch auf das Wohnraumversorgungskonzept aus dem Jahr 2016 verweisen. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Wohnraumversorgungskonzept im 
Jahr 2022 fortgeschrieben wurde. 

Zu 1.7.6  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine redaktio-
nelle Anpassung in der Begründung.  
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1.7.7 

Wir regen die Prüfung an, ob sich das vorgesehene sonstige Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung „Senioren- und Gesundheitszentrum" von den 
Baugebieten der §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheidet und die Fest-
setzung als Sondergebiet hier zulässig ist (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 30. 8. 
2001 - 1 MN 2456/01; OVG Koblenz, Urt. v. 12.01.2021 — 8 C 10362/20). 

Darüber hinaus regen wir die Prüfung an, ob die Festsetzung zum altenge-
rechten und barrierefreien Wohnen hinreichend konkret genug bestimmt ist 
bzw. inwieweit sich diese gegenüber der „allgemeinen" Nutzungsart des 
„Wohnens" unterscheiden lässt. 

Zu 1.7.7  

Nach Prüfung der Anregung und der einschlägigen Gerichtsurteile erfolgte 
die Überarbeitung des Festsetzungsinhaltes. Die Festlegung eines sonstigen 
Sondergebietes für ein Baugebiet, welches primär dem Wohnen und der 
Versorgung von Senioren dient, ist planungsrechtlich unwirksam. Die aktuel-
len Entwurfsunterlagen beinhalten für den angesprochenen Bereich die 
Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes mit dem Index WA-Senioren.  

Der Anregung wird gefolgt. 

1.8 Denkmalschutz 

Von Seiten der archäologischen Denkmalpflege des Niedersächsischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege (mit Schreiben vom 19.03.2024) werden zu o.g. 
Planung folgenden Anregungen und Hinweise vorgetragen: 

Das Plangebiet wird zu großen Teilen von einem wahrscheinlich mittelalterli-
chen Esch überlagert. Darunter sind erfahrungsgemäß oft ältere archäologi-
sche Fundstellen anzutreffen, die sich durch die konservierende Wirkung des 
Eschauftrages meist in einem hervorragendem Erhaltungszustand befinden 
und bei Erdarbeiten zerstört würden. Derartige Fundstellen sind Bodendenk-
male, die durch das Nieders. Denkmalschutzgesetz geschützt sind. Sämtliche 
Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen einer denkmalrechtlichen Geneh-
migung (§ 13 NDSchG), diese kann verwehrt oder mit Auflagen verbunden 
sein. 

Zudem wurden etwa 300 m - 400 m nördlich bzw. nordöstlich des überplan-
ten Areals zwei denkmalgeschützte vorgeschichtliche Siedlungsplätze (Groß-
enkneten, FStNr. 539 und 540) aus der vorrömischen Eisenzeit / römischen 
Kaiserzeit entdeckt. 

Daraus ergeben sich folgende denkmalpflegerische Notwendigkeiten: 

· Ausreichend im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungsarbeiten ist, z. B. 
durch ein entsprechendes Raster von Suchschnitten, durch entsprechende 

Zu 1.8 

Die Hinweise werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis ge-
nommen. Es wird auf die Ausführungsplanung verwiesen. 
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Fachkräfte (Archäologen) auf dem Areal zu klären, wo weitere Denkmalsub-
stanz vorhanden ist. 

· Dabei ist für eine verlässliche Prognose zu Befunddichte und Erhaltungszu-
stand mind. 15 % der Fläche zu öffnen. Mid. 10 % der angetroffenen Befunde 
sind exemplarisch zu schneiden, Bodenprofile anzulegen. In befundfreien Flä-
chen ist zudem ein Geoprofil anzulegen, dessen Sohle etwa 1 m unter dem 
Planraum liegen sollte. 

· Abhängig von diesem Untersuchungsergebnis ist ggf. eine fach- und sach-
gerechte archäologische Ausgrabung notwendig, deren Umfang und Dauer 
von der Befundsituation abhängig ist. 

· Die entstehenden Kosten für die Voruntersuchungen und ggf. notwendigen 
Ausgrabungen können nicht von der Archäologischen Denkmalpflege getra-
gen werden. 

· Wir regen an, dass sich der Vorhabenträger frühzeitig mit der Archäologi-
schen Denkmalpflege des Landesamtes für Denkmalpflege, Stützpunkt 
Oldenburg, Tel. 0441 / 20576615 oder geeigneten privaten Grabungsfirmen 
in Verbindung setzt, um das weitere Vorgehen abzusprechen. 

1.9 Hinweis, 08.04.2024 

Unter Ziff 1.1. der textlichen Festsetzungen werden „alten- und barrierefreie 
Seniorenwohnungen“ als allgemein zulässig definiert. Es soll sich dabei ver-
mutlich um „altengerechte und barrierefreie Seniorenwohnungen“ handeln. 
Redaktionell sollte dies angepasst werden. Zudem möchten wir vorsorglich 
darauf hinweisen, dass jedoch der Aspekt „altengerecht“ nicht hinreichend 
konkret genug bestimmt ist. Rechtliche Anforderungen werden lediglich 
durch den Aspekt der „Barrierefreiheit“ gem. Din 18040 definiert. 

 

 

 

Zu 1.9 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Formulierung bzgl. „al-
ten- und barrierefreie Seniorenwohnungen“ ist nicht mehr Bestandteil 
der aktuellen Entwurfsunterlagen. 
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2. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen, RD Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 
20.03.2024 

 

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nie-
dersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - 
Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen hierzu entnehmen 
Sie bitte der zweiten Seite; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei. 

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerfor-
schung empfohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden 
als Behörden der Gefahrenabwehr auch für die Maßnahmen der Gefahrener-
forschung zuständig sind. 

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung 
sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkun-
gen durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der 
KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung 
oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten. Die Luftbildauswer-
tung ist vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz 
(NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskosten-
gesetz (NVwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig. 

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD ca. 
26 Wochen ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer 
Baugenehmigung und dem Baubeginn erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, 
empfehlen wir den Kommunen eine rechtzeitige Antragstellung. 

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt wer-
den soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter 
Verwendung des Antragsformulars und der Rahmenbedingungen, die Sie 
über folgenden Link abrufen können: 

https://lgln-kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informatio-
nen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html 

Zu 2 

Eine Luftbildauswertung wurde bereits in Auftrag gegeben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aus Gründen der In-
formationspflicht werden diese in die Begründung unter Hinweise 
aufgenommen.  
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Stellungnahme zum öffentlichen Belang: Kampfmittelbeseitigung 

Betreff: Großenkneten, B-Plan Nr. 122 "Ahlhorn – Westerholtkamp“ 

Antragsteller: Gemeinde Großenkneten 

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen 
die folgenden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage): 

Empfehlung: Luftbildauswertung  

Fläche A 

Luftbilder:  Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht voll- 
                                        ständig ausgewertet.  

Luftbildauswertung:  Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt. 

Sondierung:  Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 

Räumung:  Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung:  Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmit- 
                                       tel. 

Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur Arbeits-
erleichterung keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu. 

Anlage: Ergebniskarte 
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3. EWE Netz GmbH, 06.03.2024  

3.1  

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Be-
lange. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Ver-
sorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, 
überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass 
diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch 
rechtlich beeinträchtigt werden. 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an 

Zu 3.1 

Bei der EWE Netz GmbH wurde seitens der Gemeinde Großenkneten eine 
Anfrage bzgl. der genauen Lage der Versorgungsleitungen gestellt. Nach 
Auswertung der Leitungsabfrage befinden sich keine Versorgungsleitungen 
im Plangebiet.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren 
Planung berücksichtigt. 
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einem anderen Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, gel-
ten dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Tech-
nik. 

3.2  

Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder Baugebietes 
mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ planen Sie bitte ei-
nen Versorgungsstreifen bzw. -korridore für z.B. Telekommunikationslinien 
und Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 von mindestens 2,2 m mit ein. 
Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich 
die Installation einer Trafostation erforderlich sein. Für die Auswahl eines ge-
eigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 5m) möchten wir Sie bitten, uns in wei-
tere Planungen frühzeitig mit einzubinden. Für einen eventuell später stei-
genden Leistungsbedarf könnte ein weiterer Stationsplatz und Leitungsver-
legungen in den Versorgungsstreifen erforderlich werden. Wir bitten Sie, 
dass bei Ihren Planungen ebenfalls zu berücksichtigen. 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungs-
konzept umgesetzt werden soll. Die Kosten der Anpassungen bzw. der Be-
triebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der 
EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE 
NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzu-
bringen. 

Zu 3.2 

Die Hinweise beziehen sich auf die Erschließungsplanung und werden zu ge-
geben Zeit berücksichtigt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren 
Planung berücksichtigt. 

3.3  

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plan-
gebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ GmbH, denn hierfür 
sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich 
daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 

Zu 3.3 

Der Bitte wird zu gegebener Zeit entsprochen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren 
Planung berücksichtigt. 
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Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, teilen Sie uns 
bitte die dafür notwendigen Informationen über den folgenden Link mit: 

https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung  

In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagenbe-
stand ändern. 

Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veralteten Planwer-
kes kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere aktuelle Leitungs- und Anlagen-
auskunft. Auf unserer Internetseite der EWE NETZ GmbH können Sie sich je-
derzeit nach einer erfolgreichen Registrierung auf unserem modernen Plan-
auskunftsportal über die konkrete Art und Lage unserer zu berücksichtigen-
den Anlagen informieren: https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/ser-
vice/leitungsplaene-abrufen 

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Claudia Vahl 
unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493158. 
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4. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV), 03.04.2024  

Wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben genannten 
Vorhaben und für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. 

Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 

In unserer Stellungnahme vom 12.07.2024 -AP-LW-AWN/R3/07/23/DZ- ha-
ben wir uns bereits im Zuge der öffentlichen Auslegung beteiligt. 

Soweit unsere damaligen Hinweise ebenfalls beachtet werden, haben wir 
keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzutragen. 

 

Zu 4 

Es wird auf die Abwägungs- u. Beschlussvorschläge unter Punkt 7 der 
frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange verwiesen. 

5. DB AG – DB Immobilien, 20.03.2024  

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals 
DB Netz AG / DB Station&Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, über-
sendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentli-
cher Belange zum o. g. Verfahren. 

Zu der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 122 „Ahlhorn – Westerholt-
kamp“ haben wir bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB Stellung genommen. 

Unsere Gesamtstellungnahme vom 24.07.2023 mit dem Aktenzeichen TÖB-
NI-23-162689 behält weiterhin ihre Gültigkeit und ist zu beachten. 

Wir bitten Sie uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu ge-
gebener Zeit den Satzungsbeschluss, bevorzugt per E-Mail, zu übersenden. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Zu 5 

Es wird auf die Abwägungs- u. Beschlussvorschläge unter Punkt 9 der 
frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange verwiesen. 
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6. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 28.03.2024  

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 

 

6.1 Boden 

Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in 
Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert da-
bei auf die Bewertung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den Bo-
den sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der Ar-
chivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und Boden 
ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und flächenbean-
spruchende Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 
04). Für Niedersachsen wird in der Niedersächsischen Nachhaltigkeitsstrate-
gie eine reduzierte Flächeninanspruchnahme von unter 4 ha pro Tag bis 2030 
angestrebt. Das NNatSchG gibt in §1a zudem vor, die Neuversiegelung von 
Böden landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 auf unter 3 ha pro Tag zu 
reduzieren und bis zum Ablauf des Jahres 2050 zu beenden. Diese Zielset-
zung wurde auch in das LROP (3.1.1, 05) aufgenommen. Hieraus ergibt sich 
der Bedarf nach einem sparsamen Umgang mit den Ressourcen Boden und 
Fläche für die kommunale Planung. 

Wir weisen darauf hin, dass die ackerbauliche Nutzung aus bodenschutz-
fachlicher Sicht nicht per se zu einer Herabstufung der Schutzwürdigkeit der 
Böden führt, da die Böden trotzdem die im BBodSchG definierten Boden-
funktionen in besonderem Maße erfüllen. 

Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir einige allgemeine Hinweise zu 
den Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeinträch-
tigungen. Vorhandener Oberboden sollte aufgrund §202 BauGB vor Baube-
ginn schonend abgetragen und einer ordnungsgemäßen Verwertung zuge-
führt werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen ak-
tiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durch-
führung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschafts-

Zu 6.1 

Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Boden werden im Um-
weltbericht im Detail erläutert und bewertet. 

Darüber hinaus beinhaltet der Bebauungsplan eine Reihe an Festsetzungen, 
welche positive Auswirkungen auf das Schutzgut Boden haben. Hierzu zählt 
neben der Festsetzung von Pflanzmaßnahmen, die Gestaltung der überbau-
baren Grundstücksflächen und das Verbot von monotonen Kies- und Schot-
terflächen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Umweltbericht 
sachgerecht abgearbeitet.  
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bau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial). Um dauer-
haft negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche 
zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und La-
gerflächen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen, 
Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtge-
treu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten 
sollte ortsnah, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend 
vor Witterung geschützt vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 19639). 
Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder 
mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungs-
empfindlichen Flächen sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz 
vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden. Besonders bei diesen Bö-
den sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet 
werden, um Strukturschäden zu vermeiden. Der Geobericht 28 Bodenschutz 
beim Bauen des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema. Weitere Hin-
weise zur Vermeidung und Minderung von Bodenbeeinträchtigungen sowie 
zur Wiederherstellung von Bodenfunktionen sind zudem in Geofakt 31 Er-
halt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis zu 
finden. 

Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleibender Boden-
funktionsbeeinträchtigungen sollte durch geeignete Maßnahmen zur Ver-
besserung der Bodenfunktionen durchgeführt werden (z.B. Entsiegelung, Re-
naturierung, Wiedervernässung). Dementsprechend empfehlen wir Boden-
abtrag im Zuge dieser Maßnahmen zu vermeiden und Maßnahmen zu wäh-
len, die den natürlichen Standortbedingungen entsprechen. Wir weisen in 
diesem Kontext auf die LBEG Veröffentlichung Erhalt und Wiederherstellung 
von Bodenfunktionen in der Planungspraxis hin. 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir 
für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort 
auf den NIBIS ® Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-
grundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersu-
chung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische 
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Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotech-
nischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 
der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weite-
ren Hinweise oder Anregungen. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berück-
sichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als par-
zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder 
objektbezogene Untersuchungen. 

 

7. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, GB 
Oldenburg, 08.04.2024 

 

Mit Datum vom 24.07.2023 habe ich die Stellungnahme meiner Behörde ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB per E-Mail an die Gemeinde Großenkneten übersandt. 
Der vorliegenden Abwägung ist die Stellungnahme meiner Behörde aller-
dings nicht zu entnehmen. Die Stellungnahme hat vollumfänglich weiter Be-
stand. Nachstehend führe ich die Inhalte noch einmal auf: 

Der Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung liegt unmittelbar östlich der 
Landesstraße 870 „Oldenburger Straße“ außerhalb einer gemäß § 4 (2) NStrG 
festgesetzten Ortsdurchfahrt. Es ist die Erschließung eines Wohngebietes 
über die L 870 geplant. 

Die Belange des Landes Niedersachsen vertreten durch die Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Geschäftsbereich Oldenburg 
(NLStBV - OL) sind als Straßenbaulastträger der Landesstraße 870 unmittel-
bar betroffen. Folgendes ist zu beachten: 

Zu 7 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird auf die nach-
folgenden Abwägungs- und Beschlussvorschläge verwiesen. 
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7.1  

1. Der Planzeichnung des Bebauungsplanes ist zu entnehmen, dass die Er-
schließung des künftigen Wohngebietes über eine direkte Anbindung an die 
L 870 in Abschnitt 40, ca. in Station 374 geplant ist. 
Grundsätzliche Bedenken gegen die bereits abgestimmte Anbindung beste-
hen nicht. Für die Anbindung einer Gemeindestraße an die L 870 ist zwischen 
der Gemeinde Großenkneten und dem Land Niedersachsen eine Vereinba-
rung gemäß § 34 (1) NStrG abzuschließen. 

Folgende Unterlagen sind für den Abschluss einer Vereinbarung erforderlich: 

• Erläuterungsbericht (planerische und straßenbauliche Beschreibung 
der Maßnahme) 

• Übersichtslageplan M 1:5000 

• Lageplan M 1:250 mit Maßen und Querneigungen gemäß RAL 2012 

• Deckenhöhenplan 

• Querschnitt M 1: 50 

• Schleppkurvennachweise 

• Kostenschätzung und Ablöseberechnung 

Die Kosten der Maßnahme trägt die Gemeinde Großenkneten. Nach erfolg-
ter Abstimmung der Planung mit meiner Behörde, ist die Planung einem Si-
cherheitsaudit gemäß RSAS 2019 durch einen zertifizierten Sicherheitsaudi-
toren zu unterziehen. 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind dem Straßenbaulastträger gem. 
§ 35 Abs. 3 des NStrG die Mehrkosten für die Unterhaltung des Linksabbie-
gestreifens und des Einmündungsbereiches der neu hinzukommenden 

Zu 7.1 

Die Hinweise dienen im Rahmen der Bauleitplanung der Kenntnis-
nahme. Es wird auf die Ausführungs- und Erschließungsplanung ver-
wiesen. 
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Straße zu erstatten. Der Ablösungsbetrag für die erforderliche Mehrunter-
haltung entspricht in etwa den Herstellungskosten der Maßnahme. 

7.2  

2. Entlang der L 870 dürfen gemäß § 24 (1) NStrG in einer Entfernung von 20 
m, gemessen vom künftigen äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, Hoch-
bauten jeder Art nicht errichtet werden. Gleiches gilt für Abgrabungen oder 
Aufschüttungen größeren Umfangs. 

Abweichend von den Vorgaben des § 24 (1) NStrG ist im Bebauungsplanent-
wurf innerhalb der Bauverbotszone der L 870 die Anlage eines Lärmschutz-
walles bzw. einer Lärmschutzwand vorgesehen. Die Lärmschutzwand ist im 
südlichen Teil des Geltungsbereiches des o.g. Bebauungsplanes außerhalb 
der Bauverbotzone anzulegen. 

Ich bitte um Darstellung der Bauverbotzone in der Planzeichnung. 

Zu 7.2 

Es erfolgt eine redaktionelle Änderung im Planteil des Bebauungsplanes, in-
dem die Bauverbotszone der Landesstraße dargestellt wird. Im südlichen 
Bereich des Geltungsbereiches befindet sich entlang der Landesstraße ein 
dichter Gehölzbestand. Die Errichtung des Immissionsschutzwalles erfolgt 
erst daran anschließend und befindet sich demnach außerhalb der Bauver-
botszone. Dies verdeutlichen die vorliegenden Entwurfsunterlagen.  

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 

7.3  

3. Es befinden sich Bäume im Zuge der L 870. Sofern sich Bäume im Einmün-
dungsbereich der geplanten Gemeindestraße und damit ggf. im Eigentum 
des Landes Niedersachsen befinden, sind die Bäume durch Neuanpflanzun-
gen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Oldenburg zu kompensieren. Eine Neuanpflanzung von Bäumen im Ver-
kehrsraum der L 870 wird mit Bezug auf die Vorgaben der RPS 2009 nicht 
möglich sein. 

Zu 7.3 

Die Hinweise dienen im Rahmen der Bauleitplanung der Kenntnis-
nahme. Es wird auf die Ausführungs- und Erschließungsplanung ver-
wiesen. 

7.4  

4. Das Plangebiet ist durch die vom Verkehr auf der L 870 ausgehenden 
Emissionen belastet. Ich weise darauf hin, dass aus dem Gebiet der o. g. 
Bauleitplanung keine Ansprüche aufgrund der von der L 870 ausgehenden 
Emissionen bestehen und bitte einen entsprechenden nachrichtlichen Hin-
weis in die Planzeichnung des Bauleitplanes aufzunehmen. 

Zu 7.4 

Die Auswirkungen der Verkehrsemissionen auf das Plangebiet wurden in ei-
nem Schallschutzgutachten gewürdigt. Im westlichen Bereich des Plange-
bietes erfolgt die Errichtung eines Immissionsschutzwalles. Darüber hinaus 
wurden passive Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen des Bebauungsplanes 
festgesetzt. Ein zusätzlicher Hinweis im Planteil des Bebauungsplanes ist 
nicht erforderlich.  
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Ich bitte um schriftliche Benachrichtigung über die Abwägung meiner vorge-
tragenen Anregungen und Hinweise vor Veröffentlichung des Bauleitplanes. 

Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 der Ver-
waltungsvorschriften zum BauGB um Übersendung von jeweils zwei Ablich-
tungen des rechtsverbindlichen Bauleitplanes einschließlich Begründung. 

 

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 

8. Zweckverband Verkehrsverbund (zvbn), 06.03.2024  

Als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) beste-
hen unsererseits keine grundsätzlichen Einwände gegen die oben genannten 
Planungen. 

Wir bitten jedoch um Ergänzung des Kapitels 5.2. um nachstehenden Hin-
weis: 

„Das Plangebiet wird insgesamt durch vier in fußläufiger Entfernung gele-
gene Haltestellen des ÖPNV erschlossen. An den Haltestellen ´Ahlhorn, 
Grundschule´ und ´Ahlhorn, Schulzentrum´ verkehren mehrere Buslinien im 
Rahmen des Schülerverkehrs. An der südlich angrenzenden Haltstelle ´Ahl-
horn, Ruge´ verkehrt u. a. die Buslinie 260 in Richtung Großenkneten und 
Wildeshausen. Und am Bahnhof Ahlhorn verkehrt die Zuglinie RE18 von und 
nach Osnabrück und Oldenburg/Wilhelmshaven.“ 

 

Zu 8 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine redakti-
onelle Ergänzung in der Begründung unter Kapitel 8.3. 

9. Deutsche Telekom Technik GmbH, 03.04.2024  

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netz-
eigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 

Zu 9 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren 
Planung entsprechend berücksichtigt. 
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Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stel-
lung: 

Die Telekom hat bezüglich der o. g. Bauleitplanung derzeit weder Anregun-
gen noch Bedenken. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vor-
handenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betriebli-
chen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 
Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, 
dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der 
zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien 
der Telekom informieren (Internet: https://trassenauskunftkabel.telekom.de 
oder per Email: Planauskunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung 
der Telekom ist zu beachten. 

10. Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Archäolo-
gie, 19.03.2024 

 

Haben Sie vielen Dank für die erneute Beteiligung im o.g. Verfahren! 

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege werden zu o. g. Planungen fol-
gende Bedenken und Anregungen vorgetragen: 

Wir erhalten unsere Stellungnahmen von 19.07.2023 (Az. A5-57731-23/221) 
aufrecht. Jedoch wurden die entsprechenden Auflagen nicht in die aktuali-
sierten (Stand 20.02.2024) Begründung aufgenommen. 

Das Plangebiet wird zu großen Teilen von einem wahrscheinlich mittelalterli-
chen Esch überlagert. Darunter sind erfahrungsgemäß oft ältere archäologi-
sche Fundstellen anzutreffen, die sich durch die konservierende Wirkung des 
Eschauftrages meist in einem hervorragenden Erhaltungszustand befinden 
und bei Erdarbeiten zerstört würden. Derartige Fundstellen sind Bodendenk-
male, die durch das Nieders. Denkmalschutzgesetzes geschützt sind. Sämtli-

Zu 10  

Die Hinweise werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis ge-
nommen. Es wird auf die Ausführungsplanung verwiesen. 
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che Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen einer denkmalrechtlichen Ge-
nehmigung (§13 NDSchG), diese kann verwehrt werden oder mit Auflagen 
verbunden sein. 

Zudem wurden etwa 300 — 400 m nördlich bzw. nordöstlich des überplan-
ten Areals zwei denkmalgeschützte vorgeschichtlich Siedlungsplätze (Groß-
enkneten, FStNr. 539 und 540) aus der vorrömischen Eisenzeit / römischen 
Kaiserzeit entdeckt. 

Daraus ergeben sich für das gesamte Plangebiet mit Ausnahme der Senke 
im Nordwesten der Fläche folgende denkmalpflegerische Notwendigkeiten:  

· Ausreichend im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungsarbeiten muss 
durch ein 

entsprechendes Raster von Suchschnitten auf dem Areal durch entspre-
chende Fachleute geklärt werden, wo und in welchem Erhaltungszustand 
weitere Denkmalsubstanz vorhanden ist. 

· Dabei sind für eine verlässliche Prognose zu Befunddichte und Erhaltungs-
zustand mind. 15% der Fläche zu öffnen. Mind. 10% der angetroffenen Be-
funde sind exemplarisch zu schneiden, Bodenprofile anzulegen. In befund-
freien Flächen ist zudem ein Geoprofil anzulegen, dessen Sohle etwa 1 m 
unter dem Planum liegen sollte. 

· Abhängig von diesem Untersuchungsergebnis ist ggf. eine fach- und sach-
gerechte archäologische Ausgrabung notwendig, deren Umfang und Dauer 
von der Befundsituation abhängig ist. 

· Entstehenden Kosten können nicht von der Archäologischen Denkmal-
pflege getragen werden. 

· Wir regen an, dass sich die Vorhabenträger frühzeitig mit den Denkmalbe-
hörden in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen abzusprechen. 

 

Großenkneten, den 
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ERNEUTE BETEILIGUNG DER BETROFFENEN ÖFFENTLICHKEIT 

Nach der durchgeführten öffentlichen Auslegung wurde der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 122 „“Ahlhorn – Westerholtkamp“ der Gemeinde 

Großenkneten in Teilen geändert bzw. ergänzt.  

Da durch die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 122 „Ahlhorn – Westerholtkamp“ der Gemeinde Großenkneten die 

Grundzüge der Planung nicht berührt wurden, wurde die Beteiligung auf die betroffene Öffentlichkeit und die berührten Behörden und sonstigen 

Trägern öffentlicher Belange beschränkt und ihnen für die Dauer von 2 Wochen Gelegenheit zur Stellungnahme in Bezug auf die Änderung oder 

Ergänzung und ihre möglichen Auswirkungen gemäß § 4a (3) Satz 4 BauGB gegeben.  

Die Planunterlagen des geänderten Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 122 „Ahlhorn – Westerholtkamp“ der Gemeinde Großenkneten, standen 

in der Zeit vom 11.07.2024 bis einschließlich 25.07.2024 digital auf der städtischen Internetseite öffentlich zur Verfügung. Des Weiteren lagen 

diese im Rathaus der Gemeinde Großenkneten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Es wurden keine Stellungnahme seitens der Öffentlichkeit mit abwägungsrelevantem Inhalt vorgetragen.  

 

ERNEUTE BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB beteiligt. Zu diesem Zweck sind Ihnen die Plan-

unterlagen des geänderten Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 122 „Ahlhorn – Westerholtkamp“ der Gemeinde Großenkneten, am 09.07.2024 

mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 25.07.2024 digital zum Download zur Verfügung gestellt worden.  

Von folgenden Adressaten liegen keine Stellungnahmen vor:  

•  

 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben mit ihrem Schreiben keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht; eine Abwägung ist somit nicht 

erforderlich: 
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• Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, 09.07.2024 

• Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburgerland / Wesermarsch, SG Einsatz und Verkehr, 11.07.2024 

• Exxon Mobil Production Deutschland GmbH, 11.07.2024 

• Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, 10.07.2024 

• Erdgas Münster GmbH, 25.07.2024 

• TenneT TSO GmbH, 11.07.2024 

• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 15.07.2024 

• Gemeinde Dötlingen, 18.07.2024 

• Gemeinde Emstek, 24.07.2024 

• Gemeinde Visbek, 17.07.2024 

• Amprion GmbH, 11.07.2024 

 

 

Die folgenden Stellungnahmen sind in Bezug auf die darin enthaltenen Anregungen geprüft worden. Im Folgenden wird der Inhalt dieser Stel-

lungnahmen entsprechenden Abwägungs- und Beschlussvorschlägen gegenübergestellt:  

Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

1. Landkreis Oldenburg, 29.07.2024  

Sie haben uns gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB als Träger 
öffentlicher Belange an der Aufstellung zu o. g. Bauleitplanverfahren betei-
ligt. 

Nach fachlicher Prüfung der vorgelegten Unterlagen erhalten Sie zu den vor-
liegenden Planungen folgende Anregungen und Hinweise: 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

1.1 Abfallwirtschaft  

Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung wird u.a. dadurch gewährleistet, 
dass im Rahmen der Aufstellung / Änderung von F-Plänen und B-Plänen die 
Belange der Entsorgungswirtschaft berücksichtigt werden. Dazu gehört bei 
der Ausgestaltung der Verkehrsflächen die Voraussetzungen für den Einsatz 
der dreiachsigen Müllfahrzeuge zu berücksichtigen und Flächen für die Bereit-
stellung der Abfallbehälter vorzusehen. 

Bei der Planaufstellung ist daher durch den Entwurfsverfasser die Richtlinie 
für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), die Sicherheitstechnische Anfor-
derungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen (DGUV 
Information 214-033), sowie die Unfallverhütungsvorschrift (UVV) Müllbesei-
tigung der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen zu beachten. Die 
hier gemachten Empfehlungen sind im Plan zu berücksichtigen. 

Gemäß der aktuellen Branchenregel ist dem Fahrpersonal ein Rückwärtsfah-
ren ohne Einweiser untersagt. Da Sammelfahrzeuge im Landkreis überwie-
gend mit Seitenladetechnik in Einmannbesatzung entsorgen, ist diese Vor-
schrift vom Fahrpersonal zwingend einzuhalten. 

Straßen müssen so angelegt werden, dass das Aufstellen von Abfallbehäl-
tern parallel zum Fahrweg des Entsorgungsfahrzeugs möglich ist. 

Für einige Grundstücke ist die Erschließung durch Stichstraßen im nördlichen 
Bereich des Planungsgebietes (Bezeichnung als Planstraße C u. D) vorgese-
hen. Eine Bereitstellung der Abfallbehälter zur Leerung kann in diesen Fällen 
nicht am Grundstück erfolgen. Vielmehr sind direkt an Planstraße C geeig-
nete Flächen für die Bereitstellung der Abfallbehälter vorzusehen. 

Bei der Anlage von Sammelplätzen bzw. Stellplätzen zur Entsorgung sollten 
folgende Vorgaben berücksichtigt werden: 

· Um Interessenskonflikte mit künftigen Anwohnerinnen und Anwohnern zu 
vermeiden, sind großzügige Sammel- und Stellplätze vorzusehen. 

Zu 1.1 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden die Belange der Abfall-
wirtschaft beachtet und bereits in der städtebaulichen Konzeption berück-
sichtigt. Das Plangebiet ist für die ordnungsgemäße Befahrbarkeit von 3-
achsigen Müllfahrzeugen geeignet. Hierzu wurde die Richtlinie für die Anlage 
von Stadtstraßen (RASt 06) sowie die sicherheitstechnischen Anforderungen 
an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen (DGUV-Informa-
tion) beachtet. Gemäß der DGUV wird klar geregelt, dass: „nicht als Rück-
wärtsfahrt ein Zurücksetzen … in Wendeeinrichtungen gilt“.  

Im aktuellen Bebauungsplan sind Wendeanlagen nicht Bestandteil der Pla-
nung. Die Erschließung erfolgt über eine Ringerschließung. 

Alle weiteren Hinweise dienen im Rahmen der Bauleitplanung der Kenntnis-
nahme. Es wird auf die Ausführungs- und Erschließungsplanung verwiesen.  

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

· Es wird eine einseitige Bereitstellung angestrebt, damit der Fahraufwand 
im Gebiet reduziert werden kann. 

· Stellplätze sind derart anzulegen, dass weder der Fußgänger noch der Stra-
ßenverkehr gefährdet oder behindert werden. 

· Stellplätze müssen so vom Entsorgungsfahrzeug (z.Z. Seitenladerfahrzeuge) 
angefahren werden können, dass das Laden problemlos möglich ist, ohne 
dass der Fahrer aussteigen muss (einreihige Aufstellung, keine Plätze in Kur-
venbereichen etc.). 

· Die Fläche der Sammelplätze ist auf die Anzahl der zukünftigen Nutzer und 
die von diesen genutzten Abfallbehältern abzustimmen. 

· Bei der Planung der Sammelplätze bzw. Stellplätze sollte genügend Fläche 
zur Handhabung der Behälter vorgesehen werden. 

· Eine „zumutbare“ Transportentfernung sollte besonders vor dem Hinter-
grund der Sperrmüllbereitstellung (erfolgt am gleich Platz) nicht überschrit-
ten werden. 

· Da teilweise Rest-/Bioabfälle mit Papier- bzw. Verpackungsabfällen an ei-
nem Tag abgefahren werden könnten, ist zusätzlicher Platz für die Papier-
tonne bzw. Gelbe Tonne zu berücksichtigen. Ebenso sollte Platz für die Be-
reitstellung von Sperrmüll eingeplant werden. 

Im südlichen Bereich sind zwei Wendemöglichkeiten am Ende der Planstraße 
B vorgesehen. Der Radius soll 7 m betragen. Diese Wendemöglichkeiten sind 
für die im Einsatz befindlichen Entsorgungsfahrzeuge ungeeignet. Das Wen-
den ohne Zurücksetzen ist so nicht möglich. Es entstehen Gefahrenmo-
mente für andere Verkehrsteilnehmer. Dies ist durch eine andere Planung zu 
vermeiden. 

Ein Wendekreis am Ende einer Sackgasse mit einem Durchmesser von 22 m 
ist das eine weitaus bessere Alternative. Es darf keine Pflanzinseln am Rand 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

oder in der Mitte geben, da ansonsten das Wenden eines Entsorgungsfahr-
zeuges nicht ohne Rückwärtssetzen möglich ist. Auf die Ausweisung von 
Parkplätzen in diesen Bereich ist zu verzichten. 

1.1.1  Hinweis  

Anliegerstraßen und –wege müssen eine Mindestdurchfahrtsbreite von 3,55 
m bei gerader Streckenführung, mit Begegnungsverkehr eine Breite von min. 
4,75 m und eine lichte Mindestdurchfahrtshöhe von 3,80 m haben und so 
angelegt sein, dass bei Ein-, und Ausfahrten sowie Einmündungen von Stra-
ßen und Verschwenkungen der Fahrbahn z.B. an Pflanzinseln, ausgewiesenen 
Parkplätzen und Bäumen die Schleppkurven von 3-achsigen Abfallsammel-
fahrzeugen berücksichtigt werden. Die Ausweisung von Parkplätzen darf die 
Durchführung der Abfallentsorgung nicht behindern. 

Auf folgende Literatur möchten wir in diesem Zusammenhang verwiesen: 

· Satzung über die Abfallbewirtschaftung im Landkreis Oldenburg, in der ak-
tuellsten Fassung 

· Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 

· DGUV Regel 114-601 – Branche Abfallwirtschaft; Teil 1 - Abfallsammlung 

· Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Müllbeseitigung“ (BGV C 27) der Berufsge-
nossenschaft für Fahrzeughaltungen 

· Straßenverkehrsordnung § 35, Abs. 6 (Sonderrechte für Abfallsammelfahr-
zeuge) 

Zu 1.1.1 

Im aktuellen Bebauungsplan weisen alle Durchfahrtsstraßen eine Breite von 
mindestens 6,0 m auf und ermöglichen somit ein gefahrloses Begegnen von 
Müllfahrzeug und Pkw.  

Die Hinweise werden in o.g. Weise zur Kenntnis genommen. 

1.1.2  Fläche für die Entsorgung von Altglas / Altkleidern  

Eine moderne Abfallbewirtschaftung gestattet den Abfallerzeugern eine 
ortsnahe Entsorgung der im Haushalt typischerweise anfallenden Abfälle. 

Zu  1.1.2 

Die Hinweise beziehen sich auf die Ausführungsplanung. Im Rahmen 
der Bauleitplanung ist die Festsetzung eines Entsorgungsstandortes 
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Wir raten die Einrichtung einer Wertstoffinsel dringend an. Sowohl für die 
neu entstehende Siedlung, als auch für die Bestandsbebauung ist die Einrich-
tung im südlichen Bereich des Plangebiets sinnvoll. 

Im Süden soll eine Verbindung zum bestehenden Lebensmittel-Einzelhandel 
erfolgen. Im Bereich des Übergangs drängt sich die Einrichtung einer Wert-
stoffinsel auf. 

Da der Ort Ahlhorn einen der Bevölkerungsschwerpunkte in der Gemeinde 
bildet, sollte ein weiterer Standort eingerichtet werden, der sowohl Altglas-
container als auch Altkleidercontainer aufnimmt. Dieser wäre für eine Viel-
zahl von Bürgern fußläufig oder per Fahrrad zu erreichen. Allein um innerört-
lichen Verkehr zum Zweck der Altglas- / Alttextilentsorgung zu verringern, 
wäre dieser neue Standort geeignet. Dies entspricht auch den Belangen des 
Umweltschutzes. Bei der Planung muss berücksichtigt werden, dass das Ent-
sorgungsfahrzeug gut an den Standort heranfahren kann und ohne Wende-
manöver wieder abfahren kann. 

Für Anlieferungen mit dem PKW sollten 2 -3 Parkplätze vorgesehen werden. 
Die Reinigung eines solchen Standortes übernimmt ein vom Landkreis be-
auftragtes Unternehmen. 

für Altglas und Altkleider nicht erforderlich. Es wird auf die Ausfüh-
rungsplanung verwiesen. 

1.2 Brandschutz  

Für die Brandbekämpfung ist die Löschwasserversorgung sicherzustellen. In 
diesem Gebiet ist gemäß des Arbeitsblattes W 405 des Deutschen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) eine Löschwassermenge von 48 
cbm pro Stunde (800 l/Min.) bei WA über 2 Stunden als Grundschutz erfor-
derlich. Hierfür können die öffentliche Trinkwasserversorgung (Hydrantenab-
stand max. 120 m), natürliche oder künstliche offene Gewässer, Löschwas-
serbrunnen oder -behälter in Ansatz gebracht werden. Die Löschwasserent-
nahmestellen sind im Umkreis von 300 m anzulegen. 

Zu 1.2 

Die Hinweise beziehen sich auf die Ausführungsplanung. Der Bauleit-
planung dienen Sie der Kenntnisnahme. 

1.3 Naturschutz  
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

1.1.3    

Generell möchten wir auf unsere Stellungnahme aus der Beteiligung nach 
BauGB § 4(2) verweisen, da insbesondere Punkte zur Eingriffsregelung offen-
geblieben sind. Einige Punkte werden wiederholt aufgenommen: 

Da die Zielbiotope nicht eindeutig benannt werden (nach dem Städtetags-
modell), sind die Bewertungen teilweise noch nicht nachvollziehbar und sind 
anzupassen. 
In Bezug auf die Eingriffsregelung gehen wir mit der Bewertung von nicht-
überbaubaren Bereichen mit Wertstufe 1,5 nicht konform. Trotz der Fest-
setzungen zu Pflanzmaßnahmen (Festsetzung 7.2) und dem Verbot von 
Schottergärten o. ä. gehen wir von der Entwicklung entsprechend eines neu-
zeitlichen Ziergartens aus, der im Nds. Städtetagsmodell mit Wertstufe 1 
bewertet wird. 
Ähnlich ist unsere Einschätzung zu den Grünflächen A und B: Park- oder 
Grünanlagen werden nur mit altem Baumbestand oder als botanischer Gar-
ten mit mehr als Wertstufe 2 bewertet. Eine höhere Bewertung des Zielzu-
stands ist aus unserer Sicht daher nicht begründet. Z. B. sind auch Regen-
rückhaltebecken eingeplant, deren Größe nicht beschrieben wird und die im 
Regelfall als technische Bauwerke und damit mit Wertstufe 1 bewertet wer-
den. Letzteres auch, da nun nicht mehr unversiegelte, sondern wasserdurch-
lässige Wege geplant sind. 

Gleiches gilt auf für die Bewertung des Ausgangszustands: Da im Geltungs-
bereich fast flächendeckend Plaggenesch vorkommt, ist aus unserer Sicht die 
Bewertung dieser Ackerbereiche nur mit Wertstufe 1 zu gering: Das Städte-
tagsmodell sieht eine höhere Bewertung vor, wenn besondere Standortei-
genschaften vorliegen. Wir gehen hier von einer Höherbewertung von 0,5 
Werteinheiten aus. 

Generell befürworten wir natürlich die Gestaltung mit Grünachsen. Trotz der 
parkähnlichen Gestaltung von Teilbereichen des Geltungsbereichs ist hier ein 

Zu 1.1.3 

Die Zielformulierungen der Festsetzungen sind so gewählt, dass die ökologi-
sche Ausrichtung deutlich wird. In diesem Zusammenhang wird unter dem 
Punkt Ziele und Begründung weiterhin die Entwicklungsabsicht erläutert. Es 
handelt sich um Grünflächen, die Raum für ein vielfältiges Mosaik an Le-
bensräumen und Habitaten geben sollen. Demzufolge wird auch kein einzel-
ner Biotoptyp entwickelt, sondern eine Vielzahl von Biotoptypen. 

Bei einer Ausgangsbewertung im Plangebiet von Ackerfläche mit einer Wer-
stufe von 1,0 ist für die nicht überbaubaren Flächen eine höhere Wertigkeit 
anzunehmen. Auf den nicht überbaubaren Flächen ist eine individuelle Gar-
tengestaltung und somit ein Mehrwert für Flora und Fauna gegenüber einer 
monofunktionalen Ackerfläche festzustellen. Vor diesem Hintergrund er-
folgt die Bewertung der nicht überbaubaren Flächen mit 1,5 Wertpunkten. 
Gleichzeitig ist eine Durchgrünung mit Einzelbaumpflanzungen festgesetzt. 
Eine Reduzierung auf 1 Punkt würde deren Gleichstellung mit intensiv be-
wirtschaftetem Acker gleichkommen. Aus den oben genannten Gründen 
erfolgt daher für die nicht überbaubaren Flächen die Bewertung mit 1,5 
Wertpunkten.  

In der Festsetzung sowie in der Erläuterung der Ziele und Begründung zur 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage-Teilbereich-A und Teil-
bereich B “ wird die ökologische Ausrichtung klar dargestellt und begründet. 
Funktional umgibt die Grünfläche das Plangebiet und soll multifunktional 
und naturnah gestaltet werden. Hierzu wird festgesetzt, dass die Freiflä-
chengestaltung mit einem Anteil von mindestens 30% an Blühstreifen und 
weitgehend natürlicher Weiterentwicklung der Flächen erfolgt. Innerhalb 
der Grünfläche soll ein transparenter Charakter mit mosaikartigen Biotop-
strukturen und einem hohen Anteil an artenreichen, extensiv genutzten Of-
fenlandbereichen entstehen. Aus den o.g. Gründen erfolgt für beide Flächen 
die Bewertung mit 3,0 Wertpunkten. Im Rahmen der Festsetzung sind im 
Bestand vorhandene Gehölze zu erhalten. 
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Kompensationsbedarf von ca. 3.000 Werteinheiten für eine überplante Flä-
che von knapp 13 ha, wovon 5 ha komplett neu versiegelt werden können, 
nicht nachvollziehbar. 

Die Beurteilung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
muss auf Grundlage sachgerechter und fachlich begründeter Überlegungen 
entsprechend den Umständen und Besonderheiten des Einzelfalls plausibel 
und nachvollziehbar sein (aus Lau 2011 - Der Naturschutz in der Bauleitpla-
nung). 
U. E. ist die Eingriffsbilanzierung in Bezug auf die aufgeworfenen Punkte zu 
überarbeiten um ein naturschutzfachlich valides Grundgerüst für die Abwä-
gung zu liefern. Letzteres aus dem Grund, da fachliche anerkannte Konzepte 
zur Bewertung der Biotope vorliegen und eine Anlehnung an das Städte-
tagsmodell im Umweltbericht auch angestrebt wird. U. E. sind daher Zielbio-
tope ebenfalls nach dem Städtetagsmodell zu bewerten um eine nachvoll-
ziehbare naturschutzfachliche Einschätzung aufzuzeigen (vgl. Lau 2011 - Der 
Naturschutz in der Bauleitplanung und OVG Koblenz, Urteil vom 8.5.2013 – 8 
C 10635/12.OVG). 

Generell unterliegen die Belange von Natur und Landschaft zwar der Abwä-
gung, nichtsdestotrotz müssen dafür andere entscheidungsrelevante Be-
lange mit entsprechender Begründung vorgebracht werden, damit über die 
naturschutzfachlichen Belange eine ermessensrichtige Entscheidung im 
Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes getroffen werden kann. Bewer-
tungs- und Ermittlungsdefizite können zu Abwägungsfehlern führen.  

Im Plangebiet handelt es sich um eine intensiv genutzte Ackerfläche in in-
nerörtlicher Siedlungslage, dessen Ertrag von Düngung abhängig ist. Hin-
sichtlich der Berücksichtigung von Plaggenesche erfolgte eine Ergänzung im 
Umweltbericht im Kapitel Boden wobei hier die kulturhistorische Bedeutung 
im Vordergrund stehen muss. Im Rahmen der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzie-
rung wurde die ökologische Wertigkeit des Bestands bereits fachgerecht 
eingestellt. 

Der ermittelte Kompensationsbedarf resultiert aus der Eingriffs-Ausgleich-
sermittlung und der Rechnerischen Gegenüberstellung.  

Das Grundgerüst besteht somit aus grünordnerischen Festsetzungen inklu-
sive der Begründung der anvisierten Entwicklungsziele unter Berücksichti-
gung und Gegenüberstellung der Ausgangssituation. 

Die rechnerische Gegenüberstellung dient als rechnerisches Hilfsmittel dies 
zu untermauern. Gegenstand der Eingriffsregelung und der Bauleitplanung 
ist die Begründung der Ziele und nicht deren Mathematisierung. 

Deshalb handelt es sich beim Städtetagsmodell um eine Arbeitshilfe. Diese 
wurde in der vorliegenden Planung angewendet und die Entscheidung der 
Bewertungen begründet. 

Mit dem Plangebiet erfolgt zwar eine Versiegelung von voraussichtlich 5 ha. 
Gleichzeitig werden aber auch rund 3 ha Grünflächen und rund 4 ha nicht 
überbaubare Flächen neu entwickelt, die gegenüber der Ausgangssituation 
als intensiv genutztem Ackerland eine höhere Leistungsfähigkeit für die Be-
lange von Natur und Landschaft aufweisen. 

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 

1.3.2  Begrünung der Fuß- und Radwege (Festsetzung 7.4)  

Wir hatten die Festsetzung zur Pflanzung von Laubbäumen begrüßt. Die 
Pflanzung einer einreihigen Hecke erfüllt u. E. nicht die gleiche ökologische 
Funktion wie die Pflanzung von Großbäumen. 

Zu 1.3.2 

Sowohl eine Heckenpflanzung als auch eine Anpflanzung von Laubbäumen 
erfüllt in erster Linie ästhetische Funktionen. Gleichsam werden ebenfalls 
siedlungsökologische Funktionen geschaffen. Die Unterstützung der rele-
vanten siedlungsökologischen Funktionen mag zwar unterschiedlich sein, 
sind in ihrer siedlungsökologischen Qualität aber durchaus vergleichbar. Es 
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Der verbleibende Kompensationsbedarf kann über einen externen Flächen-
pool ausgeglichen werden. Dem B-Plan ist eine konkrete Maßnahme zuzu-
ordnen und eine entsprechende Bilanzierung vorzunehmen. Auch hierbei ist 
der räumlich-funktionale Zusammenhang zu beachten. Wir bitten uns eine 
aktuelle Aufstellung über die verbleibenden Wertpunkte des betreffenden 
Flächenpools bzw. der Maßnahme zukommen zu lassen. 

sind gem. Festsetzung einheimische und standortgerechte Sträucher zu 
pflanzen. Diese bilden auch bei einreihiger Pflanzung entsprechend dichte 
Bestände aus, die durchaus Nischen für siedlungsadaptierte Tierarten be-
reitstellen. Zudem besteht trotz einreihiger Pflanzung durchaus Raum für 
ein typisches Wuchsbild.  

Die externe Kompensation erfolgt innerhalb des Kompensationsflächen-
pools „Am Lemsen“. Innerhalb des Kompensationsflächenpools ist es das 
Ziel, mageres mesophiles Grünland zu entwickeln. In diesem Zusammen-
hang erfolgt auch die Kompensation für den Bebauungsplan Nr. 122 „Ahl-
horn – Westerholtkamp“. Die aktuelle Aufstellung über die verbleibenden 
Wertpunkte des Kompensationsflächenpools ist bei der Gemeinde Großen-
kneten zu erfragen und nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens.  

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 

1.3.3  Artenschutz  

Wir begrüßen die Aufnahme eines Hinweises in die Planzeichnung. Es sollte 
aufgenommen werden, dass die Entfernung von Gehölzen nur in der gesetz-
lich bestimmten Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar eines jeden Jahres zu-
lässig ist (§ 39 (5) Ziffer 2 Bundesnaturschutzgesetz). Ein weiterer Hinweis zur 
Formulierung: Zu beachten ist, dass auch im Winter eine Betroffenheit von 
dauerhaft genutzten Lebensstätten oder überwinternden Fledermäusen be-
stehen kann. Bei Vorkommen von entsprechenden Strukturen (Höhlen, Spal-
ten, etc.) hat unmittelbar vor der Maßnahme eine Kontrolle der betreffen-
den Gehölze hinsichtlich vorhandener Lebensstätten besonders und streng 
geschützter Tierarten (Fledermäuse, Vögel, Käfer, etc.) durch eine fachkun-
dige Person zu erfolgen. Werden bei der Kontrolle besetzte Höhlen oder an-
dere dauerhaft genutzte Lebensstätten festgestellt, sind die entsprechen-
den Bäume zunächst zu erhalten. Das weitere Vorgehen ist mit der UNB ab-
zustimmen. Gegebenenfalls ist eine artenschutzrechtliche Ausnahmegeneh-
migung zu beantragen. Eine Entfernung der Gehölze ist nur zulässig, wenn 
eine Betroffenheit von geschützten Arten im Sinne des § 44 Bundesnatur-
schutzgesetzes ausgeschlossen werden kann. 

Zu 1.3.3 

In Bezug auf die Bauzeiten ist bereits ein Hinweis unter Artenschutzrecht im 
Planteil und Begründung enthalten. Der Hinweis bzgl. einer möglichen Be-
troffenheit im Winter wird in der Begründung ergänzt. 

Es erfolgt eine redaktionelle Ergänzung in der Begründung.  

Mithilfe des Artenschutzgutachtens und des Umweltberichtes wurde das 
Thema Artenschutz auf Ebene des Bauleitplanes integriert. Einzelne Aspekte 
sind auf Baugenehmigungsebene abschließend zu bewerten. 

Die Hinweise werden in o.g. Weise zur Kenntnis genommen. 
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Wir möchten ebenfalls in Bezug auf einzelne Formulierungen darauf hinwei-
sen, dass der Artenschutz in der Bauleitplanung vorbereitend abzuarbeiten 
ist, damit auf Zulassungsebene der Bebauungsplan aufgrund artenschutz-
rechtlicher Verbote nicht vollzugsunfähig und damit unwirksam wird. 

1.4 Planentwurf  

Wir möchten in Bezug auf § 5 Einstellplätze der örtlichen Bauvorschriften im 
Planentwurf auf folgendes hinweisen: Die Fassung der NBauO vom 
01.07.2024 sieht gem. § 47 Abs. 1 Satz 3 NBauO (Notwendige Einstellplätze) 
vor, dass für den durch Wohnungen verursachten Bedarf die Pflicht zur Her-
stellung von notwendigen Einstellplätzen nicht mehr gilt. 

Wir regen in Bezug auf § 2 der örtlichen Bauvorschriften im Planentwurf fol-
gendes an: Die integrierte Nutzung der Gründächer zur Zwecken der Erzeu-
gung erneuerbarer Energien aus solarer Strahlungsenergie sollte konkreti-
siert werden. Gemäß § 32a Abs. 1 sind mindestens 50% der Dachfläche bei 
Gebäuden mit einer Dachfläche von mindestens 50 m² mit Solarenergieanla-
gen zur Stromerzeugung auszustatten. 

Wir würden die Aufnahme eines Hinweises in Bezug auf diese Regelung an 
entsprechender Stelle begrüßen. 

Zu 1.4 

Aufgrund der Änderung der NBauO liegt für die Festsetzung einer örtlichen 
Bauvorschrift für Einstellplätze keine Rechtsgrundlage mehr vor. Aufgrund 
dessen wird die örtliche Bauvorschrift zu Einstellplätzen ersatzlos gestrichen.  

Gemäß § 32 (1) NBauO gilt bei der Errichtung von Wohngebäuden ab dem 
01.01.2025 eine generelle Pflicht zur Installation und Nutzung von solarer 
Strahlenenergie. Es sind mind. 50% der Dachfläche bei einem Gebäude mit 
einer Dachfläche von 50 m² zu nutzen. Es erfolgt ein entsprechender Hin-
weis in der Begründung.  

Die Stellungnahme wird in o.g. Weise bewertet. 

2. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 
23.07.2024 

 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 

 

Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir 
für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort 
auf den NIBIS ® Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-
grundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersu-
chung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische 

Zu 2 

Die Hinweise werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis ge-
nommen. Es wird auf die Ausführungsplanung verwiesen. 
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Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechni-
schen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 
der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträgen für Sie 
relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser Zei-
chen: LID.4-L67214-07-2024-0001). 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weite-
ren Hinweise oder Anregungen. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berück-
sichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als par-
zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder 
objektbezogene Untersuchungen. 

3. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 15.07.2024 

 

Sie haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen beim 
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 
(LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover als Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) oder im Rahmen einer anderen Planung 
um Stellungnahme gebeten. Diese Stellungnahme ergeht kostenfrei. 

Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Niedersachsen 
vollständig durch Kampfhandlungen betroffen. In der Folge können heute 
noch nicht detonierte Kampfmittel, z.B. Bomben, Minen, Granaten oder 
sonstige Munition im Boden verblieben sein. Daher sollte vor geplanten Bo-
deneingriffen grundsätzlich eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der 
Kampfmittelbelastung durchgeführt werden. 

Zu 3 

Eine Luftbildauswertung wurde beauftragt. Das Ergebnis liegt noch nicht 
vor und wird bei der Ausführungsplanung entsprechend berücksichtigt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Eine mögliche Maßnahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine historische 
Erkundung, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegsein-
wirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Kriegsluftbildaus-
wertung). Eine weitere Möglichkeit bietet die Sondierung durch eine gewerb-
liche Kampfmittelräumfirma. Bei der zuständigen Gefahrenabwehrbehörde 
(in der Regel die Gemeinde) sollte sich vor Bodeneingriffen über die vor Ort 
geltenden Vorgaben informiert werden. Bei konkreten Baumaßnahmen be-
rät der KBD zudem über geeignete Vorgehensweisen. 

Hinweis: 

Eine Kriegsluftbildauswertung kann beim KBD beauftragt werden. Die Aus-
wertung ist gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in 
Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz 
(NVwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig. 

Eine Kriegsluftbildauswertung ist im Rahmen dieser Stellungnahme nicht 
vorgesehen und aus personellen Gründen nicht möglich, da prioritär Anträge 
nach NUIG bearbeitet werden. Ein Auszug aus dem Kampfmittelinformati-
onssystem ist ebenfalls nicht mehr vorgesehen. Der KBD informiert die zu-
ständigen Gefahrenabwehrbehörden unmittelbar über Ergebnisse durchge-
führter Auswertungen. Dabei erkannte Kampfmittelbelastungen sind den 
Gefahrenabwehrbehörden daher bereits bekannt. 

Sofern eine kostenpflichtige Kriegsluftbildauswertung durchgeführt werden 
soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwen-
dung des Antragsformulars und der Rahmenbedingungen, die Sie über fol-
genden Link abrufen können: 

https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine informationen/kampf-
mittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html 

4. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 
GB Oldenburg, 23.07.2024 
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Mit Bezug auf ihre nachstehende E-Mail über die erneute Beteiligung im o.g. 
Bauleitplanverfahren bitte ich mit Blick auf die Abwägung und die Darstel-
lung der Bauverbotzone entlang der L 870, Oldenburger Straße, um die Fest-
setzung des Planzeichens „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ in diesem südli-
chen Teil des Geltungsbereiches. (wolkig) 

Weitere Anregungen und Hinweise sind nicht vorzutragen. 

Zu 4 

Im angesprochenen Bereich sind eine Grünfläche und ein Gehweg festge-
setzt. Gemäß § 9 (4) BauGB können lediglich Bereich für Ein- und Ausfahrten 
festgesetzt. Die Festsetzung eines Bereiches ohne Ein- u. Ausfahrt besitzt 
keine Rechtsgrundlage und ist im angesprochenen Bereich aufgrund der ge-
troffenen Festsetzungen einer Grünfläche ohnehin obsolet.  

Der Anregung wird aus o.g. Gründen nicht gefolgt. 

5. EWE Netz GmbH, 19.07.2024  

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Be-
lange. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Ver-
sorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, 
überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass 
diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch 
rechtlich beeinträchtigt werden. 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an 
einem anderen Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, gel-
ten dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Tech-
nik. 

Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder Baugebietes 
mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ planen Sie bitte ei-
nen Versorgungsstreifen bzw. -korridore für z.B. Telekommunikationslinien 
und Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 von mindestens 2,2 m mit ein. 
Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich 
die Installation einer Trafostation erforderlich sein. Für die Auswahl eines ge-

Zu 5 

Bei der EWE Netz GmbH wurde seitens der Gemeinde Großenkneten eine 
Anfrage bzgl. der genauen Lage der Versorgungsleitungen gestellt. Nach 
Auswertung der Leitungsabfrage befinden sich keine Versorgungsleitungen 
im Plangebiet.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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eigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 5m) möchten wir Sie bitten, uns in wei-
tere Planungen frühzeitig mit einzubinden. Für einen eventuell später stei-
genden Leistungsbedarf könnte ein weiterer Stationsplatz und Leitungsver-
legungen in den Versorgungsstreifen erforderlich werden. Wir bitten Sie, 
dass bei Ihren Planungen ebenfalls zu berücksichtigen. 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungs-
konzept umgesetzt werden soll. Die Kosten der Anpassungen bzw. der Be-
triebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der 
EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE 
NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzu-
bringen. 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plan-
gebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ GmbH, denn hierfür 
sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich 
daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 

Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, teilen Sie uns 
bitte die dafür notwendigen Informationen über den folgenden Link mit: 

https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung  

In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagenbe-
stand ändern. 

Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veralteten Planwer-
kes kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere aktuelle Leitungs- und Anlagen-
auskunft. Auf unserer Internetseite der EWE NETZ GmbH können Sie sich je-
derzeit nach einer erfolgreichen Registrierung auf unserem modernen Plan-
auskunftsportal über die konkrete Art und Lage unserer zu berücksichtigen-
den Anlagen informieren: https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/ser-
vice/leitungsplaene-abrufen  
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Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Claudia Vahl 
unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493158. 

6. Hunte Wasseracht / UHV Wüsting, 11.07.2024  

6.1 Stellungnahme vom 11.07.2024  

Seitens der Hunte-Wasseracht gibt es keine Änderung unserer Stellung-
nahme vom 6.7.2023. 

Zu 6.1 

Es wird auf den nachfolgenden Abwägungs- und Beschlussvorschlag 
verwiesen. 

6.2 Stellungnahme vom 06.07.2023  

Gemäß Begründung soll das Oberflächenwasser dezentral im Plangebiet ver-
sickern. Ein Oberflächenentwässerungsplan liegt nicht vor. Eine endgültige 
Stellungnahme ist daher noch nicht möglich. Wir gehen davon aus, dass die 
erforderlichen Versickerungsanlagen nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik bemessen und gebaut werden. Wir gehen weiter davon aus, 
dass kein Abschluss an unser Gewässersystem geplant ist. 

Zu externen Kompensationsmaßnahmen werden keine Angaben gemacht. 
Wir bitten darum, diese Maßnahmen mit uns abzustimmen, falls in der 
Nähe Verbandsgewässer verlaufen sollten. 

Zu 6.2 

Die Fachplanung hinsichtlich der Oberflächenentwässerung erfolgt im Zuge 
der Erschließungsplanung und wird mit den Fachämtern und Trägern öf-
fentlicher Belange abgestimmt. 

Es erfolgen keine externen Kompensationsmaßnahmen, da der natur-
schutzrechtliche Ausgleich intern erfolgen kann. 

Die Hinweise werden in o.g. Weise bewertet. 

7. Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Archäo-
logie, 16.07.2024 

 

7.1 Stellungnahme vom 16.07.2024  



 

 

421 BP Abwägung 3-d.docx  

 

69 
GEMEINDE GROßENKNETEN – BEBAUUNGSPLAN NR. 122 „AHLHORN – WESTERHOLTKAMP“, GEMEINDE GROßENKNETEN 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (2) i.V.m. § 4 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 28.08.2024 

Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege werden zu o. g. Planungen fol-
gende Bedenken und Anregungen vorgetragen: 

Wir erhalten unsere Stellungnahmei;1 von 19.07.2023 (Az. A5-57731-23/221) 
und 19.03.2024 (Az. A5- 57731-24/45) aufrecht. Jedoch wurden die entspre-
chenden Auflagen nicht in die aktualisierten (Stand 01.07.2024) Unterlagen 
der Planung aufgenommen, obwohl diese gemäß Abwägungs-und Be-
schlussvorchlagsunterlagen berücksichtigt werden sollten. 

Das Plangebiet wird zu großen Teilen von einem wahrscheinlich mittelalterli-
chen Esch überlagert. Darunter sind erfahrungsgemäß oft ältere archäologi-
sche Fundstellen anzutreffen, die sich durch die konservierende Wirkung des 
Eschauftrages meist in einem hervorragenden Erhaltungszustand befinden 
und bei Erdarbeiten zerstört würden. Derartige Fundstellen sind Bodendenk-
male, die durch das Nieders. Denkmalschutzgesetzes geschützt sind. Sämtli-
che Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen einer denkmalrechtlichen Ge-
nehmigung (§13 NDSchG), diese kann verwehrt werden oder mit Auflagen 
verbunden sein. 

Zudem wurden etwa 300 - 400 m nördlich bzw. nordöstlich des überplanten 
Areals zwei denkmalgeschützte vorgeschichtlich Siedlungsplätze (Großenkne-
ten, FStNr. 539 und 540) aus der vorrömischen Eisenzeit/ römischen Kaiser-
zeit entdeckt. 

Daraus ergeben sich für das gesamte Plangebiet mit Ausnahme der Senke 
im Nordwesten der Fläche folgende denkmalpflegerische Notwendigkeiten: 

•Ausreichend im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungsarbeiten muss 
durch ein entsprechendes Raster von Suchschnitten auf dem Areal durch 
entsprechende Fachleute geklärt werden, wo und in welchem Erhaltungszu-
stand weitere Denkmalsubstanz vorhanden ist. 

•Dabei sind für eine verlässliche Prognose zu Befunddichte und Erhaltungszu-
stand mind. 15% der Fläche zu öffnen. Mind. 10% der angetroffenen Befunde 

Zu 7.1 

Vor Erschließung des Plangebietes erfolgt die Durchführung einer Prospek-
tion. 

Die Hinweise werden im Rahmen der Bauleitplanung zur Kenntnis ge-
nommen. Es wird auf die Ausführungsplanung verwiesen. 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

sind exemplarisch zu schneiden, Bodenprofile anzulegen. In befundfreien Flä-
chen ist zudem ein Geoprofil anzulegen, dessen Sohle etwa 1 m unter dem 
Planum liegen sollte. 

•Abhängig von diesem Untersuchungsergebnis ist ggf. eine fach- und sach-
gerechte archäologische Ausgrabung notwendig, deren Umfang und Dauer 
von der Befundsituation abhängig ist. • 

•Entstehenden Kosten können nicht von der Archäologischen Denkmalpflege 
getragen werden. 

•Wir regen an, dass sich die Vorhabenträger frühzeitig mit den Denkmalbe-
hörden in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen abzusprechen. 

 

Großenkneten, den 


